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Vorbemerkung      
 
 
 
 
 
Zum zweiten Mal legt das Kreisjugendamt des Zollernalbkreises einen umfassenden Pla-
nungsbericht zur Jugendarbeit im Zollernalbkreis vor. In 2 Bänden wird eine umfangreiche 
Bestandsaufnahme mit zahlreichen Handlungsvorschlägen und Impulsen zur Weiterentwick-
lung und finanziellen Förderung der Jugendarbeit und angrenzender Arbeitsfelder dargelegt.  
 
Die offene Jugendarbeit ist in den letzten 10 Jahren zu einem wichtigen Baustein der sozialen 
Infrastruktur für Kinder und Jugendliche in den Städten und Gemeinden geworden. Die 
„Richtlinien zur Förderung der gemeinwesenorientierten Jugendarbeit in den Kreisgemeinden 
durch den Zollernalbkreis“, befristet bis 31.12.2009, waren und sind Grundlagen der konzep-
tionellen Angebotsprofile. Durch die Bereitschaft freier Träger, insbesondere des Diaspora-
hauses Bietenhausen e. V. und des Erzbischöflichen Kinderheims, Haus Nazareth, die An-
stellungsträgerschaft zu übernehmen, liegt die Regie meist nicht mehr alleine bei den Städten 
und Gemeinden. Ebenso hat die verbandliche Jugendarbeit mit ihren spezifischen Strukturen 
und Aktivitäten nach wie vor einen hohen Stellenwert. Gelingende Zusammenarbeit und Ver-
netzung trägt wesentlich zum Wohl der Kinder und Familien in unserem Landkreis bei.  
 
Unterstützt wird die Jugendarbeit durch gute Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Land-
kreis. So bietet sich der Jugendzeltplatz Margrethausen für Freizeit-, Ferien– und Workcamps 
an. Zudem gibt die neu von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis 
herausgegebene Freizeitkarte „Zollernalbkreis – unser Landkreis für Kinder“ Mädchen und 
Jungen, Müttern und Vätern vielfältige Anregungen und Tipps für „Freizeit“ und „Abenteuer“. 
 
Die zeitliche und inhaltliche Gestaltung von Freizeit ist heute stark durch die „neuen Medien“ 
bestimmt. Im Zusammenwirken verschiedener Veranstalter kam im Rahmen der Jugendarbeit 
das Programm „Medientage 2009 im Zollern@lbkreis“ zu Stande. Es wurden Filme, Vorträge 
und Workshops für Eltern, Multiplikator/innen aus Jugendarbeit und Schule und andere Inte-
ressierte angeboten. Die Medientage sind als Ergänzung zum Jugendnetz Zollernalbkreis 
gesetzt.  
Durch Medien geprägte und interkulturelle Lebenswelten sowie gestiegene Anforderungen an 
Kinder, Jugendliche und Familien in Schule, Ausbildung und Beruf und in der Freizeit sind 
Herausforderungen für die ehrenamtlich und hauptamtlich Verantwortlichen in der Jugendar-
beit. Nun haben wir die Chance, die Analysen und Vorschläge des Jugendberichts zu bewer-
ten und gemeinsam kreativ umzusetzen.  
 
Mein Dank gilt allen, die an dieser Berichterstattung mitgewirkt haben, insbesondere den eh-
renamtlich und hauptamtlich tätigen Kräften in der offenen und verbandlichen Jugendarbeit, 
den Fachkräften verschiedener Berufsfelder, die mit jungen Menschen und ihren Familien im 
Zollernalbkreis tagtäglich arbeiten, den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses für ihre Be-
teiligung und den Städten und Gemeinden für ihr Engagement in der Sache.  
 
 
 
 
Günther-Martin Pauli, MdL  
Landrat des Zollernalbkreises 



 

 

Hau-Ruck: Beim Meßstetter Ferienspaß in Hossingen zogen  alle Teilnehmer an einem Strang.   Foto: ci  
Zollernalbkurier, 26.05.2008 



Anhang 
 
 
Die Materialien des Anhangs werden auf telefonische  Anfrage gerne zur Verfügung 
gestellt (Brunhild Schmidt, Tel.: 0 74 33/92-14 21) . 
 
 
 
Drucksache JHA-Nr.8/2008 mit Schwerpunktinformationen zur Planungsumsetzung  
(ohne Anlage Karten, da diese in der Gesamtschau enthalten sind) 
 
Drucksache JHA-Nr.2/2009 mit ausführlichen Definitionen der Fachbegriffe „Jugendarbeit“ 
und „Schulsozialarbeit“ und den Ergebnissen aus den Foren 
 
Vortrag „Der Kreisjugendring und seine Verbände“ in der Sitzung des Jugendhilfeausschus-
ses vom 15.06.2009 (Folien von Flegr, Konrad – Jugendreferent und Geschäftsführer)  
 
Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen aus den Mitteln des Zollernalbkreises für Ju-
gendpflegerische Maßnahmen, Stand 1. Januar 2001 
 
Hinweis Broschüre: Jahresprogramm 2009 des Zollernalbkreis Jugendring e. V.  
 
Anmeldeblatt „Qualifizierungsoffensive des Zollernalbkreis Jugendring e. V.  
zum Erwerb der JuLeiCa 
 
Hinweis Literatur: Sinus-Milieu-Studie U27 „Wie ticken Jugendliche“ 
 
Beispiele zur kommunalen Jugendarbeit:  

·  Diasporahaus Bietenhausen e. V. und Stadt Haigerloch: „Jahresbericht 2008“ 
·  Erzbischöfliches Kinderheim, Haus Nazareth und Stadt Schömberg: 

„Jahresabschlussbericht 2008“ 
 
Adressen der kommunalen Kinder – und Jugendeinrichtungen 
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Effekte der Berichterstattung aus dem Jahr 1997 
 
Rückblickend ergeben sich aus der ersten Berichterstattung zur Jugendarbeit im Zoller-
nalbkreis nach § 11 SGB VIII mit Daten aus dem Jahr 1996 die wesentlichen Effekte für den 
heutigen Stand der Jugendarbeit. Am 27.04.1995 wurde damals der Zollernalbkreis Jugend-
ring e. V. mit der Erstellung des Teilplans „Jugendarbeit“ zur Jugendhilfeplanung durch den 
Jugendhilfeausschuss beauftragt. Der Kreisjugendring legte den Bericht am 12.06.1997 vor. 
 
Zentrale Effekte der Berichterstattung aus dem Jahr  1997 
 
1. Die Aufstellung eines Orientierungsrahmens für d ie Jugendarbeit  

 
Auf der Basis des Berichts wurde durch die Jugendhilfeplanung des Kreisjugendamtes im 
Zusammenwirken mit dem Kreisjugendring im Mai 1998 ein „Orientierungsrahmen für die 
Jugendarbeit im Zollernalbkreis gemäß § 11 KJHG, SGB VIII“ veröffentlicht. Es wurden 
Handlungsfelder und Maßnahmen für die Jugendarbeit im Überblick dargestellt. Die da-
maligen Schwerpunktbereiche sind nach wie vor – wenn auch mit anderen gesellschaftli-
chen Vorzeichen und weiteren Aspekten – relevant: 
„a) Organisations-, Vernetzungs- und Informationsstrukturen,  
b) und c) Verankerung „kommunaler“ Jugendarbeit und ihre konzeptionelle Ausrichtung, 
d) geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen,  
e) Partizipations- und Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche, 
 f) das Ehrenamt im Bereich der Jugendarbeit und  
g) die verbandliche Jugendarbeit“. 
 

2. Die Erarbeitung, Akzeptanz und umfassende Nutzun g der Förderrichtlinien  
 
Als bedeutendste Maßnahme hat sich die Verankerung kommunaler Jugendarbeit her-
ausgestellt. Ausschlaggebend für den Ausbau der kommunalen Jugendarbeit waren und 
sind die „Richtlinien zur Förderung der gemeinwesenorientierten Jugendarbeit in den 
Kreisgemeinden durch den Zollernalbkreis“. Der Kreistag hat die Richtlinien im Rahmen 
seiner Haushaltsberatungen am 07.12.1998 beschlossen und sie zum 01.01.1999 in Kraft  
gesetzt. Derzeit ist es übereinstimmendes Anliegen der Städte und Gemeinden die Richt-
linien über den Befristungszeitraum 31.12.2009 hinaus zu erhalten und fortzuschreiben. 
 

3. Die Verankerung kommunaler Jugendarbeit  
 
Die Erreichbarkeit von „Profis“ ist heute für Kinder und Jugendliche durch den starken 
Ausbau der Kinder- und Jugendbüros in den Städten und Gemeinden gut möglich. Die 
Verankerung kommunaler Jugendarbeit mit hauptamtlichen Kräften ist gelungen. Sie ist 
wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur zahlreicher Kommunen.  
Das Angebot konnte von 4 Kommunen 1996 (Albstadt, Balingen, Burladingen, Hechin-
gen)  – auf 20 Kommunen 2009 (nicht in Dautmergen, Dormettingen, Hausen a. T., Jun-
gingen, Zimmern u. d. B.) ausgeweitet werden.  
Die hauptamtlichen Kräfte der kommunalen Jugendarbeit sind häufig erste Ansprechpart-
ner/innen für die Kommunalverwaltungen, wenn Kinder und Jugendliche in der 
Stadt/Gemeinde auffallen und/oder die Lebenssituation von jungen Menschen und ihren 
Familien in den Blick genommen wird. Vielfach wurden entsprechende Arbeitskreise ein-
gerichtet.  
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4. Die Ausweitung der für die Jugendarbeit zuständi gen Träger 

 
Die Umsetzung der Jugendarbeit nach den Förderrichtlinien hat die Zuständigkeiten im 
Zollernalbkreis verändert. Im Zollernalbkreis sind heute 6 Kommunen - Albstadt, Balingen, 
Burladingen, Geislingen, Hechingen, Rosenfeld - als Träger der kommunalen Jugendar-
beit in Eigenregie tätig. Die Durchführung und Gestaltung der Jugendarbeit haben 15 (!) 
Städte und Gemeinden den im Landkreis erfahrenen Jugendhilfeträgern, dem Diaspora-
haus Bietenhausen e. V. (6 Kommunen) bzw. dem Erzbischöflichem Kinderheim Haus 
Nazareth (9 Kommunen), übertragen. Die Stadt Hechingen nimmt hier eine Sonderrolle 
ein, indem sie die Jugendarbeit selbst umsetzt und parallel ein Teilbereich des Angebots 
(die Arbeit mit Aussiedler-Jugendlichen) durch einen freien Träger gewährleistet wird. Ak-
tuell hat sich im Sommer 2009 die Stadt Balingen bei der Einführung der mobilen Ju-
gendarbeit auch für diese Form entschieden und die Mariaberger Heime e. V. mit diesem 
Teilbereich beauftragt.  
Durch die Ausweitung der für die Jugendarbeit zuständigen Träger  fließen vor Ort vielfäl-
tige Erfahrungshintergründe neu in die präventive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
ein. Die für die Jugendarbeit eingesetzten Fachkräfte der Träger der Jugendhilfe sind 
häufig auch in den Feldern der Hilfe zur Erziehung tätig.  
Die Schnittstellen zur Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG), insbesondere der Schulsozialar-
beit, und zur Sozialen Gruppenarbeit (§ 29 KJHG, ein Angebot der Erziehungshilfe) und 
zur Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 KJHG) sind deutlich geworden.  

 
5. Die Veränderung der konzeptionellen Ausrichtung der Kreisjugendpflege 

 
Mit dem Ausbau der kommunalen Jugendarbeit eng verbunden ist eine fortschreitende 
Veränderung der konzeptionellen Ausrichtung der Kreisjugendpflege. Die Kreisjugend-
pflege garantiert insbesondere durch regelmäßige Arbeitstreffen und Fortbildungstage 
einen übergreifenden Erfahrungs- und Informationsaustausch für die kommunale Ju-
gendarbeit.  
Zu den Veranstaltungen sind auch die Vertreter/innen der verbandlichen Jugendarbeit 
eingeladen. 
Im Rahmen dieser Vernetzungs- und Qualifizierungstätigkeit werden seit dem Jahr 2000 
fast jährlich umfangreiche Situationsbeschreibungen oder Dokumentationen von Fachta-
gen durch die Kreisjugendpflege zur Verfügung gestellt.  
 

6. Die Förderung der verbandlichen Jugendarbeit 
 
Die Förderung der verbandlichen Jugendarbeit ist ein wichtiger Faktor für die Angebote 
durch Vereine, Verbände, Kirchen, Parteien mit bestimmter weltanschaulicher, religiöser 
und dem Vereinsweck dienender kultureller oder sportlicher Ausrichtung.  
Die Verbesserung der finanziellen Ausstattung des Zollernalbkreis Jugendrings e. V., ein 
Zusammenschluss von 20 Verbänden bzw. Vereinen, wurde durch diesen in den letzten 
Jahren immer wieder gefordert.  
 

7. Die Kooperationsmöglichkeiten 
 

Durch den starken Ausbau der kommunalen Jugendarbeit ergeben sich für die Kooperati-
on von kommunaler und verbandlicher Jugendarbeit vor Ort und auf Landkreisebene 
neue Möglichkeiten. Deutlich geworden ist auf Landkreisebene eine verschärfte Konkur-
renz von Kreisjugendpflege und Kreisjugendring.  
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1. Ausgangspunkte für die Jugendhilfeplanung 
 
Die hauptsächlichen Ausgangspunkte zur Planung sind der Auftrag des Jugendhilfeaus-
schuss des Zollernalbkreises vom 14.04.2008 und die Effekte des ersten Berichtes aus dem 
Jahr 1997 bis dato.  
 
1.1 Planungsauftrag 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat die erneute Planung im Bereich Jugendarbeit, §§ 11,12 Kin-
der- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII beschlossen und in seiner Sitzung vom 
24.09.2008 den Arbeitsauftrag konkretisiert: 
 

·  Es soll eine Gesamtdokumentation mit zusammenfassender Beurteilung der Entwick-
lung und Situation der Jugendarbeit im Zollernalbkreis vorgelegt werden. Im Sinne 
von Partizipation und Prozessorientierung sollen die für die Jugendarbeit wichtigen 
Akteure beteiligt werden.  

·  Zur Beurteilung ist ein Bericht, der speziell zur „gemeinwesenorientierten Jugendar-
beit und zur Wirkung der Förderrichtlinien“ parallel erstellt wird, zu berücksichtigen.  

·  Zur empirischen Fundierung sind demographische und sozialstrukturelle Daten hinzu-
zufügen. 

 
1.2 Finanzmittel des Landkreises für die Jugendarbe it nach §§ 11, 12, 14 Kinder- und 

Jugendhilfegesetz 
 
Die Steuerung der kommunalen und verbandlichen Jugendarbeit durch Finanzmittel des 
Landkreises erfährt hohe Beachtung. Bereits im Jahr 2006 befand sich der Zollernalbkreis 
im Vergleich der 35 Landkreise Baden-Württembergs mit dem Bereich Jugendarbeit im 
oberen Drittel der Personalausstattung. 

 
Abbildung 1 
Kreisvergleich Stellenanteile Jugendarbeit, Jahr 20 06 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: 
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Ausgabensteigerung 
 
Mit den positiven Effekten für die Jugendarbeit aus der ersten Berichterstattung gehen Aus-
gabensteigerungen einher. Aus der nachstehenden Auflistung ist die Höhe im Vergleich 
1999  und 2009 ersichtlich: 1999 �  von 164.303 Euro auf 303.790 Euro im Jahr 2009, ergibt 
plus 139.487 Euro (45,9 %) 
 
Tabelle 1 
Übersicht über die Aufwendungen für Jugendhilfeleis tungen, Bereich Jugendarbeit 
 
Finanzposition 
im Haushaltsplan 

 
Bezeichnung  

 
Ansatz 1999 

 
Ansatz 2009 

 
1.4510.7600.000 

 
Sachmittel Jugendpflege 

 
20.452 �  

 
17.000 �  

 
1.4680.7000.000 

 
Förderung Kreisjugendring  
Geschäftsstelle 

  
39.881 �  

 

 
48.000 �  

 
1.4680.7000.000 

Förderung der Verbände 
Verteilung durch den KJR 

 
24.542 �  

 
28.000 �  

 
1.4680.7120.000 

Zuschuss an Gemeinden für 
offene Jugendarbeit 

 
24.030 �  

 
140.000 �  

 
1.4070.6110.000 

Öffentlichkeitsarbeit 
Medienwoche 

 
--- 

 
5.000 �  

 
1.4600.5008.000 

Unterhaltung Jugendzeltplatz 
Margrethausen 

 
1.201 �  

 
7.790 �  

 
 

 
Zwischensumme 

 
110.106 �  

 
245.790 �  

 
1.3330.7000.000 

Förderung 
Jugendmusikschulen 

 
20.451 �  

 
18.000 �  

 
1.3330.7000.000 

Förderung 
Blasmusik-Kreisverband 
(nur z. T. f. Jugendarbeit)  

 
10.738 �  

 
12.000 �  

 
1.3330.7000.000 

Förderung Zollernalbgau im 
Schwäbischen. Sängerbund 

 
 

 
2.000 �  

 
 

 
Zwischensumme 

 
31.189 �  

 
32.000 �  

 
1.5500.7000.000 

Förderung Sportkreis 
(nur z. T. f. Jugendarbeit) 

 
23.008 �  

 
26.000 �  

  
Summe 

 
164.303 �  

 
303.790 �  

 
Quelle: Haushaltspläne des Zollernalbkreises 
 
Unberücksichtigt bei dieser Aufstellung sind die anfallenden Personalkosten bei der Jugend-
pflege (1 Jugendpfleger, 1 Verwaltungskraft) sowie die Personalkosten für die Schulsozialar-
beit an den gewerblichen Kreisschulen (2,25 Stellen). 
 
zusammengestellt von: Eugen Merz, Amtsleiter 
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2. Datenbasis und methodisches Vorgehen  
 
Eine direkte vergleichende Fortschreibung der Inhalte der ersten Berichterstattung mit Daten 
aus den Jahren 1995/96 zur Jugendarbeit im Zollernalbkreis ist nicht (mehr) angezeigt. Die 
Datenlage ist veraltet, die Effekte der ersten Berichterstattung haben die Landschaft der Ju-
gendarbeit nachhaltig verändert. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in den Bereichen De-
mographie, Bildung, Medien waren vor gut 10 Jahren mit der heutigen Relevanz nicht im 
Blick. Zur Verdeutlichung von Veränderungen wird jedoch der Bezug zur ersten Berichterstat-
tung in verschiedenen Beschreibungen in dieser Gesamtschau hergestellt. Aufgegriffen wer-
den die Methoden „Fragebogenaktion“ und die „Expert/innen-Gespräche“. - Eine kreisweite 
Abfrage aller Vereine und der kommerziellen Angebote für Kinder und Jugendliche in den 
Städten und Gemeinden im Landkreis erfolgt im aktuellen Planungszusammenhang nicht.  
 
2.1 Hinweise zur Jugendbeteiligung 
 
Mit Kindern und Jugendlichen reden, in vielfältiger Weise in Kontakt sein ist einer der wich-
tigsten Arbeitsansätze in der Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche äußern ihre Interessen 
und Bedürfnisse, wenn Orte, Anlässe und Vorgehensweisen für sie stimmen. Ihr Engagement 
muss sich lohnen, Prozess und Ergebnisse müssen selbst zeitnah positiv erlebt werden kön-
nen. Um Kinder und Jugendliche in die Entscheidungen Erwachsener einzubinden, müssen 
die Aktionen ihre Aufmerksamkeit erreichen, Spaß machen und ihrem Entwicklungsstand 
entsprechen. Unter der Prämisse dezentrale, jugendgemäße, projektbezogene Formen an-
zubieten, kann die direkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen dieser Pla-
nung nicht geleistet werden. Aktuell liegen aus Beteiligungsaktionen der örtlichen Jugendar-
beit – so weit bekannt - keine Ergebnisse vor, die in den Bericht einfließen können.  
Es liegen jedoch Ergebnisse einer Jugendbefragung, die im Vorfeld des Jugendgesundheits-
tages in Albstadt im Herbst 2008 durchgeführt wurde, vor. Die Ergebnisse zum Aspekt „The-
menwünsche, Interessen von Kindern und Jugendlichen“ sind unter Punkt 5 in der Gesamt-
schau aufgenommen.  
 
2.2 Bestands- und Situationsanalyse aus 6 Bausteine n 
 
In den Planungsprozess werden vor allem Fachkräfte, die Kontakt – und Ansprechpart-
ner/innen für Kinder, Jugendliche und Eltern sind, miteinbezogen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die in verschiedenen Praxisfeldern Tätigen einen Eindruck von den Interessen und 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen haben und sie in die Planung mit einbringen kön-
nen 
 
2.2.1 Beteiligung des Jugendhilfeausschusses in 4 F achforen 
 
Zur Erörterung von Sachverhalten und Problemen, zur Entwicklung von Handlungsmöglich-
keiten und weitergehenden Maßnahmen wird der Jugendhilfeausschuss von Anfang an mit-
eingebunden. Die 4 empfohlenen Foren werden mit 8 bis maximal 15 Personen besetzt. Fast 
alle Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sind in einem oder auch in mehreren Foren en-
gagiert. In jedem Forum sind zusätzlich weitere Fachkundige miteinbezogen. 
 
Zwischenzeitlich liegen 3 Drucksachen zur Fachplanung „Jugendarbeit im Zollernalbkreis“ 
vor: 
·  Drucksache JHA-Nr.8/2008 mit Schwerpunktinformationen zur Planungsumsetzung 
·  Drucksache JHA-Nr.2/2009 mit ausführlichen Definitionen der Fachbegriffe „Jugendarbeit“ 

und „Schulsozialarbeit“ und den Ergebnissen aus den Foren 
·  Drucksache JHA-Nr.9/2009 mit dem Geschäftsbericht des Zollernalbkreis Jugendring e.V. 
Die Drucksachen sind als wichtige Basisunterlagen im Anhang enthalten.  
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In allen 4 Foren werden Vorschläge zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit in den verschie-
denen Handlungsfeldern erarbeitet. Die hauptsächlichen Ergebnisse und Impulse sind in 
Punkt 7 der Gesamtschau aufgenommen.  
 
 

Abbildung 2 
Beteiligung des Jugendhilfeausschusses in Foren 
 
                              

      

 
 
2.2.2 Jahrestagung/Fortbildung für Hauptamtliche in  der Jugendarbeit  
 
Die Jahrestagung findet am 10. März 2009 statt. Sie wird  von der Kreisjugendpflege veran-
staltet und steht unter dem Motto „Jugendarbeit mit Zukunft?!“ Die inhaltlichen Schwerpunkte 
lauten: Vernetzung Jugendarbeit, Schnittstelle Jugendarbeit – Schule, Herausforderung, 
Chancen und Risiken - Alltag von Kindern und Jugendlichen unter veränderten Bedingungen 
und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In der Dokumentation werden Positionen und 
Bedarfe aus Sicht der Praxis aufgezeigt.  
Teilgenommen haben 45 Kinder- und Jugendreferent/innen aus insgesamt 16 Kommunen 
und 2 Verbänden; mit 14 Teilnehmer/innen stellt das Kinder- und Jugendbüro Albstadt das 
höchste Kontingent, gefolgt von Balingen mit  8 Teilnehmer/innen.  
 
2.2.3 Beteiligung der Städte und Gemeinden 
 
An allen 20 Standorten, der nach den Richtlinien geförderten Jugendarbeit, wird mit den Ver-
antwortlichen die Wirkung der Förderrichtlinien besprochen. Gesprächspartner/innen sind in 
der Hauptsache die Bürgermeister/innen und die zuständigen Amtsleitungen – sowie die frei-
en Trägern der Jugendhilfe, die die kommunale Jugendarbeit umsetzen. Die Gespräche wer-
den gemeinsam durch den Leiter des Kreisjugendamtes und den Kreisjugendpfleger geführt. 
Die Gesprächsergebnisse werden mit einer Bestandsbeschreibung in einem speziellen Be-
richt „Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit – Evaluation“ (Band 2 der Berichterstattung) zu-
sammengeführt.  
 
2.2.4 Fragebogenaktion für die kommunale und für di e verbandliche Jugendarbeit 
 
Die Fragebögen sollen zur übersichtlichen Darstellung ausgewählter Faktoren der organisato-
risch/strukturellen und inhaltlichen Ausrichtung sowie zur Frequentierung der Angebote der 
kommunalen bzw. der verbandlichen Jugendarbeit beitragen. Sie werden mit Fachkräften der 
Jugendarbeit entwickelt.  

 
ErweiteHA 

Forum 1  
Jugendarbeit nach 
Förderrichtl inien  

Forum 2  
Kooperat. Schule / 
Schulsoziala rbeit  

Forum 3  
Kreisjugendring 

Forum 4  
Kreisjugendpflege 

 Jugendhilfeausschuss  
Jugendhilfeplanung 

Erweiterter  
Jugendhilfeausschuss am 24.09.2008 
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Die Umfrage in der kommunalen Jugendarbeit richtet sich an alle örtlichen Kinder- und Ju-
gendbüros bzw. Jugendtreffs. Die Beantwortung erfolgt durch die hauptamtlich tätigen Fach-
kräfte. Es werden 27 Fragebögen ausgegeben, der Rücklauf beträgt 100 %. 
 
Die Umfrage in der verbandlichen Jugendarbeit richtet sich an die im Kreisjugendring organi-
sierten Verbände/Vereine und an den Sportkreis Zollernalb e. V.. Die Fragebögen werden 
nach Bedarf von den Verbänden/Vereinen an ihre Untergliederungen verteilt. Die Beantwor-
tung erfolgt durch die Geschäftsführung oder den Vorstand oder durch die Jugendleiter/innen. 
Es werden 18 Fragebögen zurückgegeben. An der Umfrage haben sich rund 65 % der im 
Kreisjugendring zusammengeschlossenen Verbände/Vereine beteiligt.  
 
Der Sportkreis Zollernalb e. V. hat zusammenfassende Angaben gemacht.  
 
 
2.2.5 Fachgespräche in den 3 Mittelbereichen  
 
In den Mittelbereichen Albstadt, Balingen und Hechingen wird in jeweils interdisziplinär zu-
sammengesetzten Gruppen, gemeinsam mit Expert/innen, die Situation von Kindern und Ju-
gendlichen und ihren Familien erörtert. Die Gespräche finden im Juni und Juli 2009 statt. Die 
Teilnehmer/innen arbeiten in verschiedenen meist beruflichen Zusammenhängen mit jungen 
Menschen und ihren Familien im Zollernalbkreis: 
 
   Arbeitsfelder der Expert/innen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erfahrungen, Anregungen und Hinweise der Fachkräfte werden in die Beschreibung ge-
sellschaftlicher Veränderungen unter Punkt 3 des Berichts aufgenommen und in den Hand-
lungsempfehlungen berücksichtigt.  
Die Einschätzungen sind nicht für alle Familien und auch nicht für alle Kinder/Jugendliche im 
Zollernalbkreis zutreffend. Sie geben jedoch wichtige Hinweise zu den verschiedenen Le-
benssituationen – und damit Impulse für die weitere Gestaltung der Jugendarbeit im Land-
kreis. 
 
 
2.2.6 Empirische Fundierung / Definitionen / Texte 
 
Zur empirischen Fundierung werden demographische und sozialstrukturelle Daten in den 
Bericht mit aufgenommen.  
 
Ergänzend zu den Beschreibungen sind im Anhang weiter Materialien zusammengestellt, auf 
die im Bericht hingewiesen oder  Bezug genommen wird.  

 
Familie/Eltern 
Schule/Beruf 
Freizeit/Verein 
Gewalt/Delinquenz 
Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund 
Kinder/Jugendliche mit Behinderung 
Kinder/Jugendliche als Opfer von Gewalt 
Gesundheit 
Verwaltung/Politik 
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3. Gesellschaftliche Veränderungen – Veränderungen der Lebenssituation von Kindern 
und Jugendlichen im Zollernalbkreis 
 
Jugendarbeit ist unmittelbar mit der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen verknüpft.  
Im Folgenden werden wesentliche Merkmale der heutigen Lebensbedingungen aufgezeigt.  
Die Beschreibungen der Lebenslagen werden durch die Einbeziehung der Erfahrungen und 
Einschätzungen von 39 ausgewählten Expert/innen plastisch. Die Fachkräfte aus den oben 
aufgeführten Arbeitsfeldern sind meist seit mehreren Jahren im Landkreis tätig. 
 
3.1 Demographischer Wandel – weniger Kinder und Jug endliche 
 
Auch im Zollernalbkreis hat der demographische Wandel bereits eingesetzt. Die Alterszu-
sammensetzung im Landkreis wird sich in den nächsten 15 Jahren gravierend verändern. Die 
jüngsten Bevölkerungsvorausberechnungen, die bis ins Jahr 2025 reichen, zeigen dies auf. 
Der Zollernalbkreis gehört zu den 31 Landkreisen (von insgesamt 44 Stadt- und Landkreisen) 
in Baden-Württemberg für die ein Bevölkerungsrückgang erwartet wird. Von einer der stärks-
ten Bevölkerungsabnahmen bis 2025 ist der Zollernalbkreis mit minus 4,2 % betroffen. Abso-
lut gesehen bedeutet dies einen Bevölkerungsrückgang von rund 8.000 Personen. Ausgangs-
jahr der Berechnungen ist das Jahr 2005. 1 
 
Besonders gravierend sind die Zahlen für die Altersgruppe der Jugendeinwohner/innen bei 
gleichzeitigem Anstieg der älteren Wohnbevölkerung. Absolut ist ein Rückgang  um 9195 
Jugendeinwohnerinnen vorausberechnet, das sind 24,4 %!  
 
Tabellen 2 
Entwicklung der Bevölkerungszahlen gesamt und der J ugendeinwohner/innen  
             

Jahr Bevölkerung

2000 192891

2005 192722

2010 190958

2015 188993

2020 186874

2025 184628

  

Jahr
Jugendeinwohner/innen

0 - unter 18 Jahre
Anteil in % 

an Bevölkerung
2000 40276 20,9

2005 37694

2010 33460 17,5

2015 30622

2020 29059 15,6

2025 28499

 
 
Hinweis:  Für diese Tabellen gelten ebenfalls ab dem Ausgangsjahr 2005 die unter Abbildung 
3 *) erläuterten Annahmen; Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 
 
Anteil ausländischer Jugendeinwohner/innen 

Jahr
Jugendeinw. 

gesamt
Jugendeinw. 
ausländisch

Anteil in % 
an Jugendeinw.

2000 40276 5690 14,1
2008 34930 2709 7,8

 
Auch der Rückgang der Kinder und Jugendlichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist 
gravierend.  
 

                                            
1 Dominé, Attina / Schwarck, Cornelia: Neue regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung bis 2025 
für Baden-Württemberg. Veröffentlichungen - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 
2009 
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Die Zielgruppe der Jugendarbeit , Kinder- Jugendliche im Alter von 6 bis unter 18 Jahren, 
wird im nächsten Jahrzehnt, 2010 bis 2020, voraussichtlich um 4412 Kinder/Jugendliche ab-
nehmen , das sind 18,3 %.  
 
Abbildung 3 
Jugendeinwohner/innen 6 bis unter 18 Jahre im Jahr 2005 und  
voraussichtliche Entwicklung bis 2025 (Basisvariant e) – mit Wanderungen 
 

 
*) Die der Vorausrechnung zugrunde liegende Ausgangsbevölkerung, *2005 
Annahmen: konstantes Geburtenniveau, Anstieg der Lebenserwartung um etwa 3 Jahre bis 2025, 
jährlicher Wanderungsgewinn Baden-Württembergs von ca. 17 000 Personen 
(Annahmen der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausrechnung für Baden-Württemberg) 

 
 
Die Folgen des demographischen Wandels sind gesamtgesellschaftlich relevant. Aus Sicht 
von jungen Menschen stellt sich die Welt mehr und mehr als eine Welt der Erwachsenen dar. 
„Auf der anderen Seite wird jede/r einzelne Jugendliche – bzw. dessen „Funktionsfähigkeit“ 
für Gesellschaft und vor allem für die Wirtschaft, sprich den Arbeitsmarkt – wichtig werden. 
Das birgt Chancen, denn die Gesellschaft wird es sich künftig kaum mehr leisten können, auf 
(die Zahlen schwanken, je nach Perspektive) 10 – bis 15 % eines Jahrganges, der momentan 
die Schule ohne Abschluss und damit weitgehend ohne Chancen verlässt, zu verzichten.“2   
 
Der Demographiebericht für den Zollernalbkreis der Bertelsmann Stiftung weist bezogen auf 
das Jahr 2007 für den Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss eine Quote von insgesamt 
5,6 % aus, für den Ausländeranteil Schulabgänger/innen ohne Abschluss die um ein vielfa-
ches höhere Quote von 29,6 %. 
 

                                            
2 Bachhofer, Martin: „Jugend(arbeit) mit Zukunft!“ Einführungsvortrag bei der Jahrestagung für Haupt-
amtliche in der Jugendarbeit im Zollernalbkreis, 10. März 2009 
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3.2 Strukturwandel der Familie 
 
Die Ursachen für die niedrige Geburtenrate in Deutschland von rund 1,3 Kindern pro Frau 
werden seit Jahren diskutiert. Tatsache ist der Trend zur Eingenerationenfamilie und zur Ein-
schränkung bei der Zahl der Kinder sowie ein veränderter Familienzyklus. Kinder werden 
deutlich später geboren und wohnen länger im Haushalt der Eltern. „Ein Kind habe ich nicht 
mehr, weil ich Arbeitskräfte brauche, sondern als Liebesobjekt…Das Kind ist das emotionale 
Zentrum der Familien, neben und manchmal sogar vor der Partnerschaft. Das stellt völlig 
neue Bedingungen in den Raum, denen Eltern und Kinder gewachsen sein müssen.“3 
Kinder wachsen heute in unterschiedlichen familiären Zusammenhängen auf. Kinder haben 
Eltern, die verheiratet sind oder nicht, sind Einzelkinder oder haben ein oder mehrere Ge-
schwister, leben allein mit ihrer Mutter bzw. dem Vater, in einer „Patchwork-Familie“ oder 
auch in einer Pflegefamilie.  
 
3.2.1 Hinweis auf Alleinerziehende im Zollernalbkre is 
 
Kinder bei AHHV, Stichtag 31.12.2008 
(Alleinstehender Haushaltsvorstand)  

7.088 20,4 % der Minderjährigen 

 
Quelle: Berichtssystem IBÖ, Integrierte Berichterstattung auf örtlicher Ebene (Daten -KIRU) 
 
Die Anzahl der alleinerzogenen jungen Menschen sagt nichts über den Grund und die Quali-
tät der Erziehung aus. Alleinerziehende tragen allerdings die alleinige Verantwortung für die 
Erziehung und Betreuung der Kinder. Häufig entsteht eine Mehrbelastung dann, wenn sich 
die finanzielle Situation stark verschlechtert und neben den psychosozialen Faktoren wirt-
schaftliche Defizite aufzufangen sind. 
 
Erfahrungen und Einschätzungen von Fachleuten im Zo llernalbkreis bestätigen die viel-
fältigen und unterschiedlichen Lebenslagen, Verhaltensmuster und Rahmenbedingungen in 
Familien. Die Ergebnisse von vor 10 Jahren werden übereinstimmend von den Fachleuten 
bestätigt, z. T. mit erheblichen Verschärfungen der Lebensumstände. Die Ergebnisse von 
1996 aus der ersten Berichterstattung werden deshalb in Kombination mit den aktuellen Er-
fahrungen und Einschätzungen (kursiv geschrieben) dargestellt. 
 
3.2.2 Stadt – Land – Unterschiede  
 

·  „Je städtischer die Strukturen, desto höher der demographische Anteil an unvollstän-
digen Familien und tagsüber abwesenden Elternteilen, desto anonymer und gleichgül-
tiger das soziale Umfeld und desto höher die Wahrscheinlichkeit auf materiell unter-
versorgter, erzieherisch und sozial vernachlässigter Kinder und Jugendliche.“ Dieser 
Sachverhalt, im Bericht 1996 als These formuliert, ist heute als Tatsache festzuhalten 
und für den Landkreis empirisch belegbar. Die Anzahl der Hilfen zur Erziehung, die 
Inobhutnahmen, die Wahrnehmung sozialer Transferleistungen etc. machen ein Stadt 
– Land – Gefälle sichtbar.  

 
·  Die  Unterschiede zwischen „Stadt und Land“ sind jedoch zunehmend weniger deut-

lich, verwischen. Auch „auf dem Land“ herrscht keine heile Welt mehr; auch dort ent-
ziehen sich Eltern ihrer Verantwortung, geht soziale Mitverantwortung verloren; ein 
zunehmender  Verlust von Werten und  Normen wird konstatiert.  

 
 

                                            
3 Münchmeier, Richard Prof. Dr. in: Offene Jugendarbeit, Zeitschrift für Jugendhäuser, Jugendzentren, 
Spielmobile. Dokumentation zum Kongress für Zukunftsforschung in der Offenen Jugendarbeit „Offen 
für morgen“, Heft 01/2009 
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3.2.3 Familienstrukturen 

·  Zunahme unvollständiger Familien durch Trennungen, Scheidungen oder alleinerzie-
hende Mutterschaft – mehr minderjährige Mütter, mehr neu zusammengesetzte Fami-
lien („Patchwork-Familien“) 

·  Jugendliche, junge Erwachsene bleiben lange in den Strukturen ihrer Herkunftsfamilie 
auch während der Lehre, dem Studium; das Jugendalter weitet sich nach oben aus  

 
3.2.4 Strapazierungen des Familiensystems 

·  verschärft: Überforderung eines zunehmenden Teils der Eltern durch wirtschaftliche 
Zwänge (zeitlich umfangreiche, kräftezehrende Berufstätigkeit) und anstrengende Or-
ganisation des Alltags; Zunahme multipler Problemlagen, u. a. Angst vor Arbeitslosig-
keit – Hartz IV – Belastung durch mehrere Jobs , „Lebensdepression“ 

·  häufigerer Wechsel des Wohnorts (des sozialen Bezugsrahmens), Wechsel der Le-
benspartner/innen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Straffälligkeit, Überschuldung 

·  fehlende Entlastung durch nicht vorhandene Großfamilie (Mehrgenerationenfamilie) 
·  Zunahme von psychischen Erkrankungen bei Eltern und Kindern 
·  Erfordernis großer Mobilität – nicht nur die Eltern müssen weite Strecken zur Arbeit 

auf sich nehmen (verbunden mit Zeit und Geld), auch Jugendliche müssen weite We-
ge zur Schule – v. a. zu  weiterführenden Schulen – oder zur Ausbildungsstelle in 
Kauf nehmen 

 
3.2.5 Elementare Elternfunktionen 

·  verschärft: verstärkter Ausfall, häufigeres Fehlen elementarer Elternfunktionen (Ko-
chen, warmes Mittagessen, …) – Mittagessen in der Schule ist inzwischen notwenig; 
für den Mittelbereich Albstadt wird hervorgehoben, dass verstärkt Maßnahmen der 
Jugendhilfe eingesetzt werden müssen, hoher Arbeitsanfall im Bereich Jugendge-
richtshilfe und Familiengerichtshilfe – Tafelläden und „Suppenküche“ sind notwendige 
Angebote 

·  verschärft: Zur körperlichen Abwesenheit (Alleinerziehende, Trennungen, Berufstätig-
keit) gesellt sich vermehrt die psychische Abwesenheit (Unvermögen zu, bzw. be-
wusste oder unbewusste Verweigerung, von erzieherischen Leistungen) von Elterntei-
len 

·  verschärft: zunehmende Verunsicherung und Hilflosigkeit von Eltern 
 
3.2.6 Ideale / Werte / Normen 

·  Jugendliche bejahen Familie als ideale Lebensform („Hort der Geborgenheit“, „Konti-
nuität“, „Verlässlichkeit“, „Verantwortlichkeit“, „gegenseitige Sorge“, …) ist real immer 
weniger gegeben  

·  Verlust an Kommunikations- und Interaktionspartner/innen der Kinder und Jugendli-
chen innerhalb der Familie - Reibungsflächen, Wertevermittlung und -findung, fehlen-
de Auseinandersetzung in der Familie, auch in Bezug auf Rollenbilder 

·  Väter nehmen mehr Verantwortung wahr  
·  Vereinbarkeit von Familie und Beruf erforderlich, gewünscht 

 
Hinweis 
Die Shell-Jugendstudien für Deutschland zeigen, dass die Schere zwischen den Familien mit 
viel oder wenig sozialem, kulturellem, aber auch ökonomischem Kapital sich weiter geöffnet 
hat. Eltern sind zu „Ressource-Persons“ geworden, die ihren Kindern den „Zugang zum Le-
ben verschaffen“. 4 
 
 

                                            
4 Münchmeier, Richard Prof. Dr. a.a.O. 
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Die familiären Bedingungen wirken sich auf die Zukunftschancen - Ausbildung, Beruf, Famili-
engründung – der Kinder- und Jugendlichen aus.  
 
 
3.3 Bildung – Schule/Ausbildung/Beruf  
 
Die Diskussion um Schule, Ausbildung, berufliche Perspektiven wird heute in Forschung, 
Lehre und in der Bevölkerung intensiv und mit der Schlüsselfrage nach Bildung geführt. Bil-
dung als Vorraussetzung für ein gelingendes Leben erfährt durchweg hohe Aufmerksamkeit. 
Dabei spielt die „gute Schul-Bildung“, als Voraussetzung für die künftige Lebensgestaltung 
eine große Rolle. Schulbildung dokumentiert sich in Zeugnissen, Abschlüssen und damit in 
der Verwendbarkeit am Arbeitsmarkt, dem Nutzen für die Wirtschaft und die Gesellschaft. 
Gleichzeitig ist Persönlichkeitsbildung unerlässlich, u. a. die in allen Zusammenhängen stark 
gefragte Teamfähigkeit sowie Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen. Diese Fähig-
keiten werden in schulischen, aber insbesondere in vielfältigen außerschulischen Erfahrungs- 
und Lernfeldern erworben – und zuerst durch die Eltern vermittelt.  
 
Zentrales Thema in Baden-Württemberg ist derzeit die Ganztagesschule und die damit ein-
hergehende Ganztagesbetreuung an Schulen. Die Ganztagesschule wird als wichtiges Mittel 
zur Förderung und Unterstützung möglichst vieler Kinder und Jugendlicher gesehen. Der 
Ausbau schreitet z. T. schnell voran. Im Zollernalbkreis sind im Schuljahr 2008/09 bereits 18 
Schularten mit Ganztagesformen, überwiegend an Grund- und Hauptschulen, eingerichtet. 
Modellprogramme wie „Jugendbegleiter“ (im Jahr 2008 gibt es dazu 11 Modellschulen im 
Zollernalbkreis) setzen auf ehrenamtliches Engagement und sollen die Bildungsangebote 
neben dem Unterricht gestalten (vergleiche Punkt 5).  
Außerdem werden zahlreiche Projekte der Jugendberufshilfe an Schulen im Landkreis durch-
geführt. Beim Kreisjugendamt ist z. B. die Umsetzung des Projekts „Individuelle Lernbeglei-
tung“ angesiedelt. Ziel ist es, Jugendliche durch Ehrenamtliche so zu unterstützen, dass sie 
einen Schulabschluss erreichen können.  
 
Erfahrungen und Einschätzungen von Fachleuten im Zo llernalbkreis bestätigen den 
Anforderungsdruck auf Kinder und Jugendliche: 
 
3.3.1 Anforderungen – Verhalten von Schüler/innen 

·  „Grenzenlosigkeit“, „Maßlosigkeit“ und „Respektlosigkeit“ ziehen sich vom Kindergar-
ten bis zur Ausbildung – Kindertageseinrichtungen und Schulen haben dieselben 
Probleme 

·  Die Ansprüche an die Jugendlichen steigen in Bezug auf die Anforderungen in der 
Schule, aber auch in Bezug auf die Voraussetzungen für einen Ausbildungsberuf. Es 
geht darum einen möglichst hochwertigen Schulabschluss zu erreichen. Dabei geht 
die individuelle Förderung zunehmend verloren. 

·  Durch die veränderte Familiensituation, z. B. mehr Alleinerziehende, erfahren die Ju-
gendlichen weniger Unterstützung für die Schule und bei der Ausbildungssuche.  

·  Das Gefühl der Perspektivlosigkeit bei Jugendlichen wird gleichbleibend zum Jahr 
1996 eingeschätzt, allerdings führt dies heute vermehrt zu Frustrationen und setzt 
schon in früherem Alter - ab 12/13 Jahren!-  ein.  

·  Mangelnde Perspektiven und Chancenlosigkeit führen früh zu einer negativen Selbst-
haltung 

·  Besonders bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund steht nicht die Suche nach ei-
ner Ausbildungsstelle sondern nach einem Job, um Geld zu verdienen, im Vorder-
grund. 
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3.3.2 Hauptschule 

·  Die Hauptschüler/innen sind die neue Gruppe der Benachteiligten (übereinstimmende 
Meinung der Fachkräfte in allen 3 Mittelbereichen). 

·   Förderschüler/innen haben durch vereinfachte Ausbildung etc. bessere Chancen auf 
eine Ausbildung; für behinderte Jugendliche gibt es institutionell abgesicherte Förder- 
und Ausbildungsmöglichkeiten. (1996 wurden Sonderschulabgänger/innen noch bei-
spielhaft als besonders benachteiligte Gruppe genannt). 

·  Hauptschüler/innen werden zunehmend durch Realschüler/innen in den Ausbildungs-
berufen verdrängt. Bereits auf die Mädchen und Jungen in der Grundschule steigt der 
Druck, „nur nicht auf der Hauptschule landen“. Gute Hauptschüler/innen müssen heu-
te weiter zur Schule gehen, damit sie einen höher qualifizierten Abschluss erreichen 
und somit eine Chance auf eine Ausbildungsstelle erhalten. 

·  Die Zahl der unversorgten Jugendlichen (ohne Ausbildung, Schule) steigt. Bei vielen 
Jugendlichen, die zur Arbeitsvermittlung kommen ist der Schulabschluss schon einige 
Jahre her und sie haben seither nichts mehr gemacht. Das Bildungssystem hat (auch) 
keine Antwort für Jugendliche, die schulisch gesehen „etwas verpasst haben“. 

 
3.3.3 Ausbildung und Jugendalter 

·  Jugend ist heute keine eindeutig zeitlich umrissene Phase mehr. Durch die äußeren 
Bedingungen verkürzt und verlängert sie sich. Die Jugendforschung hat festgestellt, 
dass im klassischen Jugendalter, 15 bis 18 Jahre, in Deutschland nahezu 80 % der 
Jugendlichen Schüler/innen sind, 1965 waren 40 % in diesem klassischen Jugendal-
ter Auszubildende. 5 

 
 
3.4 Freizeit – Veränderungen 
 
Der Freizeitbereich ist für Kinder und Jugendliche einer der wichtigsten sozialen Räume zur 
Selbstfindung und zur Festigung ihrer Persönlichkeit. Gleichaltrige spielen in der Gestaltung 
der freien Zeit und in vielen Fragen des Alltags oft eine größere Rolle als Eltern.  
Freizeitinteressen werden jedoch auch durch die soziale Herkunft mit geprägt. Wie Eltern, 
Familien, ihre Freizeit verbringen, welche Impulse sie ihren Kindern geben, die Höhe des 
Taschengeldes und die Finanzierung von Hobbys wirken mit. Freizeit zu gestalten, die richti-
gen Möglichkeiten und Angebote für sich heraus zu finden, auszuwählen und für sich zu nut-
zen, ist zu einer wesentlichen Fähigkeit geworden. Informationen und Anregungen holen sich 
Kinder und Jugendliche heute häufig über das Internet.  
 
Erfahrungen und Einschätzungen von Fachleuten im Zo llernalbkreis weist auf markante 
Veränderungen im Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen hin: 
 
3.4.1 „Neue Medien“ 

·  Die Verbreitung und Verfügbarkeit der „neuen Medien“ - Handy, Internet, PC-Spiele – 
hat sich im vergangenen Jahrzehnt rasant gesteigert. In dieser Hinsicht hat sich das 
Freizeitverhalten der Jugendlichen völlig verändert. 

·   Medienkonsum und Mediennutzung haben enorm zugenommen. Das Internet wird 
stark zur Online-Kommunikation genutzt.6 

·  Kinder und Jugendliche haben im Umgang mit den neuen Medien gegenüber Er-
wachsenen häufig einen Kompetenzvorsprung; technisch sind sie den Erwachsenen 
in der Anwendung  überlegen. 

                                            
5 nach Prof. Dr. Richard Münchmeier, FU Berlin a.a.O. 
6 Vergleiche: Hrsg. Präsident des Landtags von Baden-Württemberg. Konsum und Wirkung elektroni-
scher Medien bei Kindern und Jugendlichen. 1. Auflage November 2008. 
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3.4.2 Zeitressourcen 

·  Kinder und Jugendliche brauchen mehr Zeit für Schule. Zukunftsängste bewirken 
steigenden Druck auf die Eltern, sie wollen dass ihre Kinder einen möglichst hochwer-
tigen Schulabschluss erhalten. 

·  Auch die zunehmende Zahl an Ganztagesschulen und die flächendeckende Einfüh-
rung des „G8“ in Baden-Württemberg wirken sich auf den Umfang der Freizeit der Ju-
gendlichen außerhalb von Schule und schulischen Tätigkeiten (Hausaufgaben, Lern-
hilfen) aus. 

·  Viele Kinder und Jugendliche sind in ihrer Freizeit „verplant“. Sie haben feste Termine 
für Freizeitaktivitäten, sind jedoch unverbindlicher in der Teilnahme (z. B. im Verein).  

 
3.4.3 Soziale Teilhabe 

·  Die unterschiedliche Finanzkraft der Eltern, der Jugendlichen, bestimmt die Freizeit-
gestaltung mit. 

·  Die „soziale Schere“ geht weiter auseinander – Geld- und Zeitressourcen sind unter-
schiedlich verteilt - „Zweiklassengesellschaft“ im Bezug auf Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung. 

·  Markenorientierung – die „Kleidermarke“, die Marke des Sportgeräts etc., zeigt den 
sozialen Status an. 

 
3.4.4 Gesundheit  

·  Suchtmittelkonsum – Alkohol, Rauchen, Drogen – einige stark auffallende Exzesse  -
Grenzerfahrungen machen wollen; Trend: Abnehmender Suchmittelkonsum in den 
letzten Jahren – Änderung der Konsummuster bei Jugendlichen.7 

·  Mehr übergewichtige Kinder 
·  Sprachauffälligkeiten 

 
3.4.5 Abgrenzung zu Erwachsenen -  Suche nach Idole n 

·  Jugendliche möchten sich von Erwachsenen abgrenzen. Dies wird für Jugendliche 
immer schwieriger, da Erwachsene teilweise jugendtypische Erscheinungen und 
Trends aufgreifen (z. B. Kleidung, Getränke, Musik, Sportarten) 

·  Zunahme selbstorganisierter Aktivitäten durch die Jugendlichen selbst; es gibt immer 
mehr Jugendliche, denen die angebotene Betreuungsstruktur (Schule, Vereine) su-
spekt ist und die sich entziehen. 

·  Die Jugendlichen suchen persönliche Bindungen und Vorbilder. So haben z. B. Verei-
ne, die kontinuierlich qualitativ gute Jugendarbeit durch die gleiche Person anbieten, 
zunehmende Mitgliederzahlen. Beziehungsarbeit ist sehr wichtig und kann bei Kindern 
und Jugendlichen Veränderungen bewirken. 

·  Trainer und Jugendbetreuer/innen als Vorbilder (Ersatz der Eltern, Ersatz fehlender 
Elternteile?!)  

 

                                            
7 Vergleiche: Hrsg. Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung „Drogenaffinität Jugendlicher in der 
BRD – Alkohol-/Tabakkonsum. Köln. Mai 2009. 
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3.5 Jugend – Veränderungen bei Kindern und Jugendli chen im Zollernalbkreis 
 
3.5.1 Jugendphase 
Jugend ist heute keine eindeutig zeitlich umrissene Lebensphase mehr. Sie weitet sich so-
wohl nach unten, in die Kindheit, wie auch nach oben, in das Erwachsenenalter, aus. Sie ver-
kürzt oder verlängert sich, abhängig von den jeweiligen Bedingungen des Aufwachsens und 
den Lebensumständen. 
 
Die Definition „Junger Mensch“ nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, § 7 SGB VIII, ist 
faktisch eine juristische Hilfsgröße, die nur bedingt den Entwicklungsstand und die Lebenssi-
tuation Kind, Jugendliche/r, Erwachsene/r wiedergibt. 
 
 Kinder unter 14 Jahre 
 
u-27   Jugendliche 14 bis unter 18 Jahre 
 
 junge Volljährige 18 bis unter 27 Jahre 
 
 
3.5.2 Wechselwirkung der Lebenslagen 
Die Wechselwirkungen der Lebenslagen drücken sich in verändertem Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen aus.  
 
Abbildung 4 
Wechselwirkungen der Lebenslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfahrungen und Einschätzungen von Fachleuten im Zo llernalbkreis zeigt zusammenge-
fasst Folgendes: 
 
3.5.3 Problemgruppen 

·  Insgesamt wird festgestellt, dass die 1996 genannten Problemgruppen, z. B. Aussied-
ler/innen, so nicht mehr benannt werden können. Die Problemlagen finden sich bei al-
len Jugendlichen und in allen Schichten wieder.  

·  Ein Migrationshintergrund ist nach wie vor ein Belastungsfaktor, aber nicht mehr so 
stark auffallend wie in den Vorjahren. Die Frage ist eher, wie sich gesellschaftliche 
Veränderungen für die einzelnen Jugendlichen auswirken.  
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3.5.4 Orientierungsschwierigkeiten 
Orientierungspunkte sind für Jugendliche unerlässlich, um für sich die richtigen (Lebens-) 
Entscheidungen treffen zu können, z. B. länger die Schule besuchen oder eine Berufsausbil-
dung machen, eine Lehrstelle suchen oder gleich einen Job, in den Sportverein gehen oder 
ins Fitnesszentrum, später einmal heiraten oder nicht? Entscheidungen müssen erarbeitet 
und durchgehalten werden bzw. ggf. geändert und die Folgen abgeschätzt werden.  
 

·  Kinder – ab 11/12 Jahren -  und Jugendliche beurteilen ihre Lebensperspektive nega-
tiv – je älter je negativer , resignierend 

·  Kinder und Jugendliche erleben es als Persönliches  Scheitern – übernehmen  indivi-
duelle Verantwortung, z. B. für mangelhaften Schulabschluss, fehlende Lehrstelle 

·  Selbstwertgefühl/-bestätigung geht verloren – wird nicht ausreichend gelernt 
·  Null-Bock-Haltung als Schutz 
·  Problemlösemöglichkeiten gehen verloren 
·  Welche Rolle habe ich, Rollendiffusität �  schwierige Identitätsfindung 
·  Vermischen von realer - virtueller Welt (der Medien) 
·  Realitäten nicht einordnen können 
·  Zukunftsängste  
·  Gewaltbereitschaft 

 
3.5.5 Mädchen 

·  Die Mädchen holen in allen Bereichen auf, z. B. Gewaltbereitschaft, Alkohol- und Ta-
bakkonsum. Sie können jedoch auch bei negativen Vorzeichen eher etwas Positives 
erreichen. Dies zeigt sich v. a. auch bei weiblichen Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund.  

·  Mädchen wollen Beruf und Familie – Druck der Doppelbelastung 
 
3.5.6 Eltern 

·  Als Stichwort fällt immer wieder „mangelnde Elternverantwortung“.  Eltern fehlen 
die Bereitschaft und die Befähigung die Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen und 
Vorbilder für ihre Kinder zu sein. 

·  Verlust an geregelten Abläufen im Elternhaus,  Konfliktvermeidung 
·  Unklare Trennung: Kinder/Jugendliche/Erwachsene 
·  Mangelnde Werte-Normen-Klarheit in Familien in Bezug auf Umgangsformen, Diszip-

lin, gegenseitigen Respekt, Verantwortung 
·  Keine Begleitung/Vorbilder im Elternhaus  
·  Zahlreiche pädagogische Interventionen zur Strukturierung des Alltags 
·  „Armut“ 

 
 
3.6 Resümee 
Die Einschätzungen und Positionen der Fachkräfte aus den 3 Mittelbereichen des Landkrei-
ses sind in den Grundaussagen zur Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen überein-
stimmend. Mehrfach wurden ungünstige, defizitäre Lebensumstände für Kinder und Jugendli-
che festgestellt und verschiedene Erfordernisse für die positive Entwicklung zusammengetra-
gen. Die Erfordernisse werden unter Punkt 7 des Berichts aufgenommen.  
Einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der alltäglich en Lebenskompetenz von Kindern 
und Jugendlichen leistet im Zollernalbkreis die ver bandliche und offene Jugendarbeit. 
Die dargestellten Lebenslagen sind Herausforderunge n für die Verantwortlichen in 
diesem Berufsfeld.  
Die anschließende Bestandsbeschreibung gibt Aufschluss über die Tätigkeit und Hand-
lungsmöglichkeiten der Jugendarbeit im Zollernalbkreis. 
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4. Bestand - Konturen der Jugendarbeit, organisator ische und konzeptionelle Merkmale 
 
Hauptsäulen der Jugendarbeit im Zollernalbkreis sind 
·  die offene Jugendarbeit, nach der Trägerschaft auch kommunale Jugendarbeit genannt 
·  die offene ehrenamtliche Jugendarbeit und  
·  die verbandliche bzw. vereinsspezifische Jugendarbeit.  
Alle Formen der Jugendarbeit können gemeinwesenorientiert angeboten werden.  
 
Abbildung 5 8 
Überblick über die Jugendarbeit im Zollernalbkreis,  Stand 31.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Hinweis 
Adressen der Einrichtungen der kommunalen Jugendarbeit im Zollernalbkreis sind im Anhang der Berichterstattung 
aufgenommen. Adressen und Beschreibungen der Verbände/Vereine des Jugendrings Zollernalb e. V. sind in der 
Broschüre „Jahresprogramm 2009“ des Jugendrings enthalten.  
 

Übergreifende Einrichtungen  
1x Kreisjugendpflege 
1x Kreisjugendring 
 

offene kommunale Jugendarbeit  
mit Fachpersonal 
7x finanziert von Städten 
20x finanziert von Städten und Ge-

meinden und Landkreis (Förder-
richtlinien ) 

46x  offene ehrenamtliche 
 Jugendarbeit 
 Quelle: Kreisjugendpflege 

6x verbandliche Jugendarbeit  
 mit Fachpersonal 

Kreisjugendamt/Jugendhilfeplanung 
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Erläuterung zu Abbildung 5 
Durch den starken Ausbau der kommunalen Jugendarbeit ist im Zollernalbkreis eine flächen-
deckende Struktur der offenen Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII entstanden. 
 
In 20 der 25 Städte und Gemeinden im Landkreis ist Jugendarbeit ein kommunaler Baustein in 
der Förderung junger Menschen. Die Städte Albstadt und Balingen haben in den letzten Jah-
ren - über die traditionell vorhandenen Jugendhäuser in den Hauptorten - in anderen Teilge-
meinden weitere von Fachpersonal betreute Jugendeinrichtungen geschaffen. In Hechingen 
gibt es zahlreiche ehrenamtlich geführte Treffpunkte der offenen Jugendarbeit. Diese sind im 
Stadtjugendring Hechingen zusammengeschlossen. Alle ehrenamtlich geführten Treffpunkte 
der offenen Jugendarbeit im Landkreis können sowohl auf die Beratung der zwischenzeitlich 
etablierten Kinder- und Jugendbüros vor Ort zurückgreifen wie auch auf die Kreisjugendpflege.  
 
Bei den im Kreisjugendring zusammengeschlossenen Verbänden sind weitere Organisationen 
mit hauptamtlichem Personal festzustellen. Neben dem Evangelischen Jugendwerk Bezirk 
Balingen, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend – Erzdiözese Freiburg und Diözese 
Rottenburg-Stuttgart - und dem Jugendring Zollernalbkreis e. V. sind dies die Evangelisch-
methodistische Jugend, der Süddeutsche Gemeinschaftsverband und das Jugendrotkreuz im 
Zollernalbkreis.  
 
In der Abbildung nicht dargestellt ist die Jugendarbeit von einzelnen Kirchengemeinden. 
 
 
4.1 Organisatorische und konzeptionelle Merkmale de r kommunalen Jugendarbeit in 

den Städten und Gemeinden 
 
Mit der durchgeführten Fragebogenaktion in den 27 Einrichtungen der kommunalen Jugend-
arbeit – mit 100 % Rücklauf – können Daten zusammengefasst und im Überblick dargestellt 
werden.  
 
Es werden in der Regel Trends aufgezeigt, da die Fragebögen mehrfach keine oder nur unzu-
reichende Angaben zu den Fragen enthalten. (Dies kann auf Zeitmangel, auf fehlende Daten, 
deren erstmalige Recherche arbeitsintensiv ist (z. B. Daten zur Besuchsstruktur), und den 
sehr umfangreichen Fragebogen insgesamt zurückzuführen sein.) 
 
Veranschaulicht durch Tabellen und Abbildungen, ergänzt durch Hinweise, werden in der Ge-
samtschau  
 
4.1.1 die Trägerstruktur und die Personalsituation (bei der Trägerstruktur und den Stellenan-

teilen sind die Zahlen genau, da sie zusätzlich zu den Angaben in den Fragebögen ge-
prüft sind!) 

4.1.2 die Räume und die Öffnungszeiten 
4.1.3 das Angebot 
4.1.4 die Besuchsstruktur und  
4.1.5 verschiedene Einzelaspekte (Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Sozialraum-

orientierung, Kooperation und Vernetzung, Information/Berichterstattung in den Gre-
mien der Kommunen, Konzeption/Problemlösung/Einschätzung des Stellenwerts der 
Arbeit) 

 
Die Überblicke machen sowohl auf quantitative wie auch auf qualitative Aspekte der kommu-
nalen Jugendarbeit aufmerksam. 
 
Ausführliche Beschreibungen und Angaben zur Entwicklung der einzelnen Kinder- und Ju-
gendbüros in den Städten und Gemeinden sind in Band 2 des Gesamtberichts enthalten. 
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4.1.1 Trägerstruktur und Personalsituation 
 
Tabelle 3 
Anstellungsträger und Stellen in der offenen Jugend arbeit in den Städten und Gemein-
den im Zolleralbkreis, mit Jugendeinwohner/innen im  Alter von 6 bis u-18 Jahren, 
Stand 31.12.2008 
 

Lfd. Nr. 
Stadt /  

Gemeinde 
Anzahl  
6 – u18 Jährige 

Anstellungs- 
träger 

Stellen- 
umfang 

Gesamtetat* 
in Euro 

1 Albstadt 5420 Stadt 7,25 592.000 

2 Balingen 4300 Stadt 4,93 387.360 

3 Bisingen 1231 Freier Träger HN** 1,00 130.000 

4 Bitz 506 Freier Träger HN 0,50 35.000 

5 Burladingen 1749 Stadt 1,00 130.000 

6 Dotternhausen 284 Freier Träger DHB*** 0,20 13.315 

7 Geislingen 923 Stadt 0,50 24.817 

8 Grosselfingen 295 Freier Träger HN 0,50 40.000 

9 Haigerloch 1622 Freier Träger DHB 1,00 72.693 

Hechingen Stadt 2,50 176.762 
10 

Hechingen 
2531 

Freier Träger HN 1,00 26.000 

11 Meßstetten 656 

12 Nusplingen 114 

13 Obernheim 134 

Freier Träger DHB 
(3 mal) 

1,13 67.370 

14 Rangendingen 717 Freier Träger DHB 0,25 36.000 

15 Ratshausen 114 Freier Träger HN 0,25 12.000 

16 Rosenfeld 1018 Stadt 1,00 90.739 

17 Schömberg 719 Freier Träger HN 0,90 40.000 

18 Straßberg 326 Freier Träger HN 0,23 14.000 

19 Weilen u. d. R. 122 Freier Träger HN 0,16 10.000 

20 Winterlingen 916 Freier Träger HN 1,00 75.000 

  
Summe am 
31.12.2008: 

23697   25,30  

      

Lfd. Nr. 
Ohne Stellen-
anteil 

Anzahl 6 - u18 
Jährige 

1 Dautmergen 59 

2 Dormettingen 183 

3 Hausen a. T.  53 

4 Jungingen 165 

5 
Zimmern u. d. 
B. 91 

  
Summe am 
31.12.2008: 

551 

* Angaben im Rahmen der Fragebogenaktion: 
Der Gesamtetat fasst für Albstadt, Balingen und 
Hechingen (städtische Trägerschaft) die Finanzie-
rungsanteile für die Kinder- und Jugendbüros und 
die einzelnen Treffs zusammen. Hier übernehmen 
die Kinder- und Jugendbüros übergeordnete Funkti-
onen für mehrere Einrichtungen. Bei den übrigen 
Gemeinden erfolgt keine Trennung in der Finanzie-
rung. Der Gesamtetat beinhaltet jeweils die Finan-
zierungsanteile für Personal, Gebäude/Ausstattung 
und Angebote/Projekte.  

  ** HN   = Erzbischöfliches Kinderheim, Haus Nazareth     
 *** DHB = Diasporahaus Bietenhausen e. V.      

Diese Städte/Gemeinden haben gleichzeitig Stellen in der Schulsozialarbeit, siehe Punkt 5 
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Abbildung 6 
Anstellungsträger in der offenen Jugendarbeit 
 
Anstellungsträger Anzahl in % 

Städte 5 25 

Stadt und freier Träger Haus Nazareth 1 5 

freier Träger Haus Nazareth 8 40 

freier Träger Diasporahaus Bietenhausen 6 30 

gesamt 20 100 

 
 
Städte und Gemeinden – vergleiche Effekte der Berichterstattung aus dem Jahr 1997 – haben 
in großer Zahl freien Trägern die Durchführung der Jugendarbeit übertragen. Die Betriebsträ-
gerschaft und die letztendliche Verantwortung bleiben dabei bei der Stadt bzw. Gemeinde. Die 
freien Träger berichten über Ihre Tätigkeit in diesem Arbeitsfeld den Bürgermeister/innen bzw. 
den zuständigen Amtsleitungen und legen auf Wunsch ihre Arbeit in den kommunalen Gre-
mien dar. So wird gleichzeitig die Entwicklung der Jugendarbeit mit den Kommunen abge-
stimmt und die Situation von jungen Menschen und ihren Familien transparent. 
 
 
Tabellen 4  
Personalsituation der Fachkräfte in der kommunalen Jugendarbeit 
nach Stellenanteilen, Qualifikation, Alter und Gesc hlecht 
 

Qualifikation der Fachkräfte 
  

Qualifikation Anzahl  

Sozialpädagog/in, 
Sozialarbeiter/in 

23 

Erzieherin/ Jugend- und Heim-
erzieher/in 

21 

Berufs-Praktikant/innen 7 

andere sozial-pädgogische 
Qualifikation, 1 x fachfremd 

8 

gesamt 59  

 
 

Geschlecht der Fachkräfte 
   

Geschlecht Anzahl   

m 24  
w 35  

gesamt 59  
 
 
 
 
 

 
In den 27 Einrichtungen arbeiten 59 Fachkräfte. Die Personalsituation insgesamt wird durch 
die hohe Anzahl von Teilzeitstellen geprägt. Dies sind 75 % der Stellen. Damit wird im Zoller-
nalbkreis ein bundesweiter Trend sichtbar. Im Bundesgebiet lag in der Kinder- und Jugend- 

Stellenanteile der Fachkräfte in % 
    

Stellenanteile Anzahl Fachkräfte 

< 25 % 9 

25 < 50 % 14 

50 < 75 % 14 

75 < 100 % 6 

100% 14 

gesamt 57  

keine Angabe 2  

Alter der Fachkräfte  
  

Alter Anzahl  

<20 2 
20 < 30 26 
30 < 40 12 
40 < 50 12 
50 < 60 7 

>60 0 

gesamt 59 
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arbeit Ende 2006 der durchschnittlich wöchentliche Beschäftigungsumfang bei 26 Stunden pro 
Woche. Im Zollernalbkreis setzen die freien Anstellungsträger die Fachkräfte, die für die Ju-
gendarbeit zuständig sind, auch in den Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII (z. B. So-
ziale Gruppenarbeit, Sozialpädagogische Familienhilfe) in den eigenen Einrichtungen ein. 
Durch die Aufgabenteilung können die freien Träger ihren Kräften Vollzeitstellen anbieten. 
 
Rund 86 % der Fachkräfte haben einen fachspezifischen Berufsabschluss: 49 % der in der 
kommunalen Jugendarbeit Beschäftigten sind durch ein Studium und weitere 37 % über eine 
entsprechende Ausbildung, v. a. die zur Erzieher/in bzw. Jugend- und Heimerzieher/in, qualifi-
ziert. Nur 1 Fachkraft weist eine fachfremde Ausbildung auf. 7 Berufspraktikant/innen werden 
als pädagogische Fachkräfte genannt. Berufspraktikant/innen haben ihr Studium noch nicht 
abgeschlossen und haben somit ihre endgültige berufliche Qualifikation noch nicht erreicht! 
 
Rund die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte ist über 30 Jahre; davon sind über 50-Jährige 
mit rund 12 % der Fachkräfte in der Minderheit. 
Mit rund 60 % liegt der Anteil der weiblichen Fachkräfte um 20 % über dem Anteil der männli-
chen Fachkräfte.  
 
Die Aufgaben der Kinder- und Jugendbüros sind vielfältig. Alle Leitungskräfte der Kinder- und 
Jugendbüros nehmen einrichtungsübergreifende Aufgaben wahr. Die Kinder- und Jugendbü-
ros sind häufig mit den Jugendeinrichtungen identisch.  
In den großen Städten Albstadt, Balingen und Hechingen haben die Leitungen die Dienst- und 
Fachaufsicht mit Verantwortung für Konzeption und Organisation der eigenen Einrichtungen 
inne sowie planerische Tätigkeit. Diese Funktion übernehmen bei den freien Trägern meist die 
Bereichsleitungen. 
Alle Leitungskräfte vor Ort beraten auf Wunsch die kommunalen Gremien wie Ortschaftsräte 
sowie Nachbarn und Anlieger von Jugendtreffs, beteiligen sich an der Planung von Spielplät-
zen (Spielraumplanung), unterstützen die ehrenamtlich selbstverwalteten Jugendtreffs, sind 
für die Organisation und Durchführung von Ferienprogrammen und Kulturevents zuständig, 
beraten, begleiten und führen Projekte durch (z. B. Generationenprojekte wie Internet- und 
PC-Kurs für Senior/innen, geschlechtspezifische Angebote), sind vielfach Ansprech- und Ko-
operationspartner/innen für Schulen, Verbände, Vereine und arbeiten in örtlichen Arbeitskrei-
sen (z. B. zur Gewaltprävention) mit oder initiieren diese.  
 
Unterstützt werden die Leitungs- und anderen Fachkräfte zusätzlich 
in  2 Einrichtungen durch Verwaltungskräfte 
in  6 Einrichtungen durch hauswirtschaftliches Personal 
in   13 Einrichtungen durch insgesamt 210 ehrenamtliche Kräfte (davon sind 145 weiblich) und 
in allen Einrichtungen durch nicht-hauptberuflich tätige Mitarbeiter/innen, z. B. geringfügig Be-
schäftigte, Honorarkräfte, Praktikant/innen, Zivildienstleistende (in 14 Einrichtungen habe die-
se Mitarbeiter/innen eine sozial-/pädagogische Ausbildung).  
 
Die 210 ehrenamtlichen Kräfte nehmen überwiegend Aufgaben in den Bereichen  

·  Thekendienst – von 8 Einrichtungen genannt 
·  Gruppenarbeit/außerschulische Bildungsarbeit – von 7 Einrichtungen genannt 
·  Veranstaltungen – von 5 Einrichtungen genannt 
·  Organisation etc. – von 4 Einrichtungen genannt 

wahr. Die Anzahl der ehrenamtlich erbrachten Stunden für die Einrichtungen pro Jahr variiert 
stark: von 10 Stunden (2 mal genannt) als Untergrenze, von mehrheitlich genannten 40 bis 
160 Stunden, bis 5300 Stunden (1 mal genannt). 
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4.1.2 Räume und Öffnungszeiten 
 
Die Kinder- und Jugendarbeit findet 15-mal in Gebäuden mit Mehrfachnutzung, z. B. Räume 
für Vereine im selben Haus, statt und 12-mal stehen Häuser ausschließlich für die Kinder- und 
Jugendarbeit zur Verfügung; über ein anschließendes Freigelände verfügen 12 Einrichtungen. 
Die Qualität von Räumen und Ausstattung wird 6-mal mit gut, 17-mal mit zufriedenstellend und 
4-mal mit ausreichend bewertet. So werden lediglich wenige Räumlichkeiten und deren Aus-
stattung als unbedingt verbesserungsbedürftig angesehen, jedoch werden auch nur Räume 
und Ausstattung von 6 Einrichtungen für wirklich gut gehalten.  
 
Tabellen 5  
Öffnungszeiten der Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 

Zielgruppenorientierte Öffnungszeiten für Kinder un d Jugendliche 
Innerhalb der Öffnungszeiten bieten 16 Einrichtungen speziell Zeiten für Kinder an, 10 Einrich-
tungen sind nur für Jugendliche geöffnet und 1 Einrichtung wendet sich zu den gleichen Öff-
nungszeiten an Kinder und Jugendliche.  
 
bestimmte Wochentage geöffnet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tage pro Woche geöffnet  Stunden pro Woche geöffnet   abends geöffnet 
 

Uhrzeit Einrichtungen 

ohne  Öffnungs- 
zeiten nach 18:00  2 

bis 19:00 4 
bis 20:00 8 
bis 21:00 6 
bis 22:00 4 
nach 22:00 3 
gesamt 27 

 
 
Tage pro Jahr geöffnet Sonderveranstaltungen  Tage in den Schulferien geöffnet 
 

Tage Einrichtungen 

1 - 9 3 
10 - 19  10 
20 - 29  9 
30 - 40 3 

keine Angabe 2 
gesamt 27 

 
 

 Wochentage  Einrichtungen 

montags 16 
dienstags 16 
mittwochs 22 
donnerstags 17 
freitags 20 
samstags 2 
sonntags 1 

Tage Einrichtungen 

1 5 
3 19 
6 3 
gesamt 27 

  
  
  
  

Stunden/Woche Einrichtungen  

unter 5 Std. 2 
5 - 10 Std. 5 
11 - 15 Std. 5 
16 - 20 Std.  6 
20 - 25 Std.  7 
über 25 Std. 2 
gesamt 27 

Tage Einrichtun-
gen 

 bis 40 3 
50 - 99 2 
100 - 149 4 
150 - 199 5 
200 - 249 8 
250 - 300 2 
> 300 1 

keine Angabe 2 
gesamt 27 

Tage im Jahr Einrichtungen  

1 - 9 13 
10 - 19  4 
20 - 29  4 
30 - 39 2 
40 - 50 1 

keine Angabe 3 
gesamt 27 

Die tabellarische Zusammenstellung der Öffnungszeiten zeigt 
große Unterschiede. Nur 2 Einrichtungen haben samstags ge-
öffnet und 1 Einrichtung am Sonntag. Mehrheitlich sind sie an 3 
bis 5 Wochentagen offen. 25 Einrichtungen bieten abends nach 
18.00 Uhr Öffnungszeiten an, meist jedoch nur 1 bis 2-mal in 
der Woche. Bis auf 2 Einrichtungen, die keine Angaben ma-
chen, haben alle Einrichtungen in den Schulferien offen. Öff-
nungszeiten, die bereits am frühen Vormittag oder Nachmittag 
beginnen, können auf die Abdeckung eines Bedarfs an Kinder-
tagesbetreuung hinweisen. 
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4.1.3 Angebot in den Kinder- und Jugendeinrichtunge n 
 
In § 11 Absatz 3 SGB VIII sind die Schwerpunkte der Jugendarbeit aufgezählt. Diese sind in 
der Fragebogenaktion berücksichtigt und auf Grund der heutigen Relevanz um die Angebots-
felder „Medienbezogene Angebote“, „Schulbezogene Angebote“, „Interkulturelle Angebote“ 
und „geschlechterdifferenzierende Angebote“ weiter ausdifferenziert. Der nachstehenden Ta-
belle ist zu entnehmen, dass in allen Feldern Angebote gemacht werden. Auch bei immer wie-
der fehlenden Angaben ist deutlich erkennbar, wo in der Praxis Schwerpunkte gesetzt werden 
und welche Angebotsfelder eher weniger berücksichtigt werden.  
 
Tabelle 6 mit Abbildung 
Angebotsspektrum in der kommunalen Jugendarbeit, An gebotsfelder und Teilneh-
mer/innen-Zahlen, Stand 31.12.2008 
 

Einrichtungen machen Angebote 
Rang Angebotsfelder 

ja in % nein 
keine 

Angabe*  

Anzahl der Teil-
nehmer/innen 

1 Sportliche Angebote  19 70,4% 4 4 2861 

2 
Erlebnispädagogische 
Angebote 15 55,6% 7 5 950 

3 
Übergang von Schule in 
Beruf  15 55,6% 0 12 168 

4 
Medienbezogene Ange-
bote  14 51,9% 12 1 469 

5 
Kulturpädagogische/ 
Kulturelle Angebote  10 37,0% 13 4 1890 

6 Schulbezogene Angebote  10 27,0% 11 6 305 

7 
Politische und soziale 
Bildungsangebote 7 25,9% 16 4 384 

8 
Geschlechterdifferenz-
ierende Angebote  6 22,2% 8 13 69 

9 Interkulturelle Angebote  3 11,1% 23 1 85 

10 
Ferienangebote/ Kinder- 
und Jugenderholung**         3745 

 10 Angebotsfelder           10.926 

  *einige Einrichtungen machen Angebote, können aber keine Teilnehmer/innenzahl nennen 

**sehr unterschiedlich, je nach Ferienzeit, s. Ferienangebote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Angebotsfelder 
 
Hinweis zu den Teilnahmezahlen: Kinder und Jugendliche können sich an verschiedenen An-
geboten beteiligen. Es kann sich also mehrfach um dieselben Kinder und Jugendlichen han-
deln, die ein Angebot wahrnehmen (gilt ebenso für Tabelle 7). 
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Die Angebote mit sportlichem Charakter liegen an der Spitze der Aktivitäten, gefolgt von er-
lebnispädagogischen Angeboten und den Angeboten zum Übergang Schule/Beruf. Werden 
die schulbezogenen Angebote und die Angebote zum Übergang Schule/Beruf zusammenge-
fasst stehen diese jedoch mit 82,6 % an erster Stelle. Beim Übergang Schule/Beruf werden 
Einzelberatung und Bewerbungshilfen häufig genannt.  
 
Im Blick auf die Durchführung von geschlechterdifferenzierenden Angeboten wurde in den 
Fragebögen nach der Anzahl von Räumen, die nur für Mädchen bzw. nur für Jungen offen 
sind, und nach Öffnungszeiten, die nur für Mädchen oder Jungen gelten, gefragt. Die Öffnung 
bzw. das Vorhandensein von Räumen, die speziell für Mädchen zugänglich sind, wird von 10 
Einrichtungen (37 %) bestätigt, Räume nur für Jungen von 4 Einrichtungen (15 %). Öffnungs-
zeiten nur für Mädchen bieten 16 Einrichtungen (59 %) an und Öffnungszeiten nur für Jungen 
haben 7 Einrichtungen (26 %). Der vorletzte Tabellenplatz in der Rangfolge der Angebote rela-
tiviert sich so.  
 
Tabelle 7 mit Abbildung 
Ferienangebote mit Teilnahmezahlen 
 
Lfd.  
Nr. Ferienzeit wird  

angeboten 
wird nicht  
angeboten 

keine  
Angabe 

Anzahl  
TeilnehmerInnen 

1 Osterferien 14 11 2 324 
2 Pfingstferien 14 11 2 636 
3 Sommerferien 23 1 3 1672 
4 Herbstferien 5 10 2 681 
5 Weihnachtsferien 2 24 1 28 

6 andere Zeiten, z.B. 
Wochenende 9 17 1 404 

         3745 
           Ferienzeiten 
 
In allen Schulferienzeiten und auch an Wochenenden werden Ferien- und Freizeitaktivitäten 
angeboten. 85 % der Einrichtungen sind in den Sommerferien aktiv, es werden dabei – bis auf 
2 Ausnahmen - keine überörtlichen Jugendreisen angeboten. In den Herbst- und Winterferien 
sind es nur wenige örtliche Kinder- und Jugendeinrichtungen der Städte und Gemeinden die 
Ferienangebote machen.  
 
4.1.4 Besuchsstruktur 
 
Zur Besuchsstruktur können aus der Umfrage zu Anzahl und Alter Erkenntnisse gewonnen 
werden. Die Angaben zur Anzahl der Besucher/innen dürften überwiegend geschätzt sind. 
 
Tabellen 8 
Regelmäßige Besucher/innen der Jugendeinrichtungen,  Anzahl und Alter (Jahr 2008) 
 
Besucher/innen*  Mindestalter (Vorgabe)  Höchstalte r (Vorgabe) 
 

Höchstalter Einrichtungen 

10 Jahre 1 

14 - u 18 Jahre 4 

über 18 Jahre 19 

ohne Angabe 3 
 
 
 
 

 
* weiblich: 590 (37,7 %), männlich 974 (62,3 %) sowei t aus den vorliegenden Daten ersichtlich  

Besuchszahlen Einrichtungen 

<20 2 

20 < 50 13 

50 < 100 6 

100 < 150 5 

150 < 200 0 

>200 1 

  27 

Mindestalter Einrichtungen 

6 - 13 Jahre 24 

ohne Angabe 3 
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Es fällt auf, dass insbesondere für die Erfassung der Besuchsstruktur Angaben fehlen. Daten 
zu Schulart, Staatsangehörigkeit und Hinweise zur familiären Situation sind wenig bekannt. 
Weitere Ausführungen zur Besuchstruktur werden deshalb in der Gesamtschau nicht ge-
macht. Die Angaben zur Frequentierung der Angebote können mit herangezogen werden.  
 
 
4.1.5 Verschiedene Einzelaspekte 
 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen  
Im Zusammenhang mit dem Angebotsspektrum und den Besuchsdaten steht die Mitbestim-
mung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In § 11 Absatz 1 SGB VIII ist das Ziel 
der Angebote der Jugendarbeit wie folgt formuliert: „Sie sollen an den Interessen junger Men-
schen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mit gestaltet werden, sie zur Selbstbestim-
mung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement 
anregen und hinführen.“  
 
Zur Mitbestimmung und regelmäßigen Beteiligung im Alltag haben 11 Einrichtungen geantwor-
tet. Im Vordergrund steht die Beteiligung an  

·  der Programmgestaltung (9 Nennungen),  
·  den Thekendiensten, Einkäufen für die Jugendtreffs (zusammen 10 Nennungen) und 
·  die Gestaltung und Renovierung der Jugendräume (6 Nennungen).  

 
Zur Mitbestimmung und Beteiligung in speziellen Projekten haben 12 Einrichtungen geantwor-
tet. Im Vordergrund stehen 

·  kulturelle Projekte zu Disco, Musik, Zeltspektakel, Tanz, Film (7 Nennungen) 
·  Ferienspiele (4 Nennungen)  
·  Projekte wie Internet für Senioren, Zeitungsprojekt, Leitung von Arbeitsgruppen, Dele-

gierte in Arbeitsgruppen, Planung Neubau, etc. (Einzelnennungen) 
 
Zur Mitbestimmung und Beteiligung unregelmäßig bei Bedarf haben 20 Einrichtungen geant-
wortet. Im Vordergrund stehen  

·  Vollversammlungen, Umfrageaktionen, Veranstaltungen, Beteiligungen, Anschaffun-
gen für den Jugendtreff, Mädchenarbeit  

 
Sozialraumorientierung 
Sozialraumorientierung heißt Lebensweltorientierung. Die Lebenssituationen spiegeln sich in 
den jeweiligen regionalen und lokalen Besonderheiten von Familien, Nachbarschaften, Stadt-
teilen, Ortschaften, usw. wieder. Die dezentralen Standorte der kommunalen Jugendarbeit 
tragen wirkungsvoll zur gelingenden Sozialraumorientierung bei. Als Einzugsbereiche geben 
die Kinder- und Jugendeinrichtungen die Stadt, Gemeinde an, in der sie ihren Standort haben, 
bzw. die Ortschaften, in denen sich die Räume des Kinder- und Jugendtreffs befinden. Sie 
wenden sich mit ihrer Arbeit vor allem an Kinder und Jugendliche, die in diesen Orten wohnen.  
 
Kooperation und Vernetzung 
Kooperation und Vernetzung sind unerlässliche Bestandteile sowohl von Sozialraumorientie-
rung wie auch von Partizipation und „bedarfsgerechter Hilfe“ im Einzelfall. Hierzu gehören 
auch das Eingebundensein und das Engagement in Arbeitskreisen.  
 
Die Anzahl und die Form der Kooperationsbeziehungen der Kinder- und Jugendeinrichtungen 
sind sehr unterschiedlich. Die häufigsten regelmäßigen Kooperationen bestehen mit der Schu-
le, dem Allgemeinen Sozialen Dienst des Kreisjugendamtes und der Polizei. Für Projekte sind 
andere Kinder- und Jugendeinrichtungen die häufigsten Partner/innen. Zur bedarfsgerechten 
Unterstützung einzelner Jugendlicher wird vor allem mit der Agentur für Arbeit, den Erzie-
hungs- und Familienberatungsstellen und der Polizei zusammen gearbeitet, gefolgt von Ein-
richtungen der Suchtprävention und der Jugendberufshilfe.  
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Tabelle 9 
Kooperationspartner/innen der Kinder- und Jugendein richtungen  
 
Kooperationspartner/innen Häufigkeit, wenn ja nein 

  
regelmäßig  im Projekt Bezug  

Einzelfall   
andere Jugendeinrichtungen 6 13 3 5 
Jugendtreffs,  -clubs 3 7 1 16 
Jugendprojekte 1 3 0 23 
Jugendverbände 3 1 0 23 
Kinder- und Jugendforen 3 1 0 23 
Verein Nr. 1 3 5 0 19 
Verein Nr. 2 3 1 0 23 
Verein Nr. 3 1 1 0 25 
Schule 17 4 0 6 
Kulturelle u. medienpäd. Einrichtungen 4 2 0 21 
Einrichtungen der Suchtprävention 1 1 7 18 
Einrichtungen der Jugendberufshilfe 1 0 7 19 
Jobbörsen 1 3 1 22 
Agentur für Arbeit 3 0 14 10 
Betriebe und Kammern 0 1 3 23 
Erziehungs- und Familienberatungsstellen 1 0 9 17 
andere Beratungsstellen 0 0 4 23 
Allgemeiner Sozialer Dienst Jugendamt 10 1 3 13 
Kindertageseinrichtungen 4 2 0 21 
Stadtteilbibliotheken 4 2 1 20 
Kirchengemeinden 5 5 4 13 
Polizei 8 6 9 4 
Uni/FH/Fachschulen/Institute 5 0 0 22 
          

 
 
Die Beteiligung an Arbeitskreisen ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Die nachstehende Ta-
belle gibt die Anzahl der Arbeitskreise wieder, an denen sich Kinder und Jugendbüros beteili-
gen. Genannt werden rund 20 verschiedene Arbeitskreise; auf den Arbeitskreis der Hauptamt-
lichen in der Jugendarbeit (GOJA) wird dabei am häufigsten verwiesen (9 Nennungen). Dieser 
Arbeitskreis wird durch die Jugendpflege des Landkreises geleitet. Die Beteiligung ist in den 
Förderrichtlinien verpflichtend festgeschrieben; er wird nicht von allen Kinder- und Jugendbü-
ros genannt.  
 
Tabelle 10 
Teilnahme an Arbeitskreisen  
 

Anzahl an Arbeitskreise Teilnahme von Einrichtungen 
1 Arbeitskreise 8 Einrichtungen 
2 Arbeitskreise 6 Einrichtungen 
3 Arbeitskreise 4 Einrichtungen 
4 Arbeitskreise 1 Einrichtung 
6 Arbeitskreise 1 Einrichtung 
keine Beteiligung  4 Einrichtungen 
keine Angaben 3 Einrichtungen 
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Information/Berichterstattung in den Gremien der Ko mmunen 
Durch 22 Kinder- und Jugendeinrichtungen werden die Kommunen und ihre Träger jährlich 
über die Erkenntnisse aus der kommunalen Jugendarbeit informiert, 5 Einrichtungen haben 
einen anderen Turnus gewählt. 1 Kinder- und Jugendbüro berichtet alle 2 Jahre, 1 Kinder- 
und Jugendbüro im Turnus von 2 bis 3 Jahren mit umfangreichem Planungsbericht im Jahr 
2008 (und zuletzt vor 10 Jahren (Stadt Balingen)), 2 Kinder- und Jugendbüros berichten nach 
Bedarf und für 1 Kinder- und Jugendbüro liegt keine Angabe zum Zeitraum vor. 
 
Konzeption/Probleme/Einschätzung des Stellenwerts d er Arbeit 
Für 25 der 27 Einrichtungen liegt eine schriftliche Konzeption vor; 2 Einrichtungen verneinen 
dies. Ein Selbstevaluationsbogen wird von 3 Einrichtungen genutzt.  
Bei Schwierigkeiten und Problemen wird mit den Bereichsleitungen gesprochen oder intern 
nach Lösungen gesucht.  
 
Tabelle 11 
Gesprächspartner/innen bei Problemen 
 
Gesprächspartner/in Anzahl Einrichtungen*  
intern 23 
Fachbereichsleitung 25 
Bürgermeister/in oder  
andere Vertretung der  
Gemeinde/Stadt 

21 

Kreisjugendpflege 1 
andere 2 
*Mehrfachnennungen möglich  

 
 
Stellenwert der kommunalen Jugendarbeit 
 
Zur Frage  
 
„Wie wird die Jugendarbeit/die Einrichtung im Sozia lraum/in der Kommune gesehen?“   
 
geben alle 27 Einrichtungen ihre Eindrücke wieder. Stellvertretend für fast alle Äußerungen 
kann festgehalten werden: 
 
„ Die Jugendarbeit wird gerne und dankend angenommen. Die Eltern sind teilweise auf das 
Angebot angewiesen. Die Kommunen unterstützen die Arbeit positiv. Die kommunale Ju-
gendarbeit ist ein fester Bestandteil und ergänzend zu den Angeboten der Vereine im Ge-
meinwesen verankert. Konkurrenzsituationen zu Vereinen sind selten. Die vertrauensvolle 
Arbeit mit der Verwaltung, den Eltern, Kindern und Jugendlichen steht im Vordergrund.“ 
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4.2 Organisatorische und konzeptionelle Merkmale de r verbandlichen Jugendarbeit der 
im Zollernalbkreis Jugendring e. V. zusammengeschlo ssenen Verbände/Vereine 
 
Der Zollernalbkreis Jugendring e. V. ist eine traditionsreiche Arbeitsgemeinschaft der Ju-
gendverbände und Jugendgemeinschaften im Landkreis. Der Zollernalbkreis Jugendring e. V. 
wird im allgemeinen Sprachgebrauch „Kreisjugendring“ genannt.  
 
Tabelle 12 
Ordentliche Mitglieder des Zollernalbkreis Jugendri ng e. V. , Stand 12/2008 9 
 
lfd. 
Nr. Bezeichnung der Mitglieder* Gebiet** 

1 Bläserjugend Zollernalb  
2 Bund der Deutschen Katholischen Jugend - BDKJ  
2a o BDKJ Dekanat Balingen  
2b o BDKJ Dekanat Zollern  
3 DLRG-Jugend Bezirk Neckar-Donau  
4 Evangelisches Jugendwerk  
4a Süddeutscher Gemeinschaftsverband SV  
5 Evangelisch Methodistische Jugend im Zollernalbkreis  
6 Freizeitclub von Behinderten und Nichtbehinderten Bisingen  
7 Jugend im Deutschen Alpenverein  
8 Jugendfeuerwehr  
9 Jugendinitiative „immerwaslos“  
10 Jugendrotkreuz im Kreisverband Zollernalb  
11 Junge Union Zollernalb  
12 Jungsozialisten Zollernalb  
13 Narrenfreundschaftsring Zollernalb  
14 Royal Rangers, Christliche Pfadfinder  
15 Ring Deutscher Pfadfinderverbände  
15a o DPSG: *Stamm Haigerloch, *Stamm Heiligenzimmern  
15b o VCP Albstadt  
17 Sängerjugend im Zollernalbgau  
18 THW-Jugend  
19 Trachtengruppe Leidringen  
20 Züchter-Jugend  
 Ruhende Mitglieder (ohne Stimmrecht):  
1 Wanderjugend im Schwäbischen Albverein  
2 Kreisarbeitsgemeinschaft Häuser der Jugend und offene Jugendarbeit  
 Beratendes Mitglied  
1 Stadtjugendring Hechingen  
 Geschäftsführung  
1 Zollernalbkreis Jugendring e. V.   
 
* Diese Mitglieder haben sich an der Fragebogenakti on beteiligt! 
** Gebiet 
 ��� �  genau den Landkreis,  
    ��� �  einen Teil des Landkreises 
   ��� �  mehr als den Landkreis  
 Nähere Erläuterungen zu der sozialräumlichen Verte ilung siehe Tabelle 13 

                                            
9 Flegr, Konrad. Der Kreisjugendring und seine Verbände. Vorlage für die Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses am 15.06.2009 
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Die Organisationsstruktur und die Leistungen des Kreisjugendrings sind umfassend im Ge-
schäftsbericht 2008/2009 des Zollernalbkreis Jugendrings e. V. beschrieben und erläutert. 
Der Geschäftsbericht kann in der Anlage, Drucksache JHA-Nr.9/2009 nachgelesen werden.  
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt um organisatorische, konzepti-
onelle und finanzielle Merkmale der verbandlichen Jugendarbeit der im Zollernalbkreis Ju-
gendring e. V. zusammengeschlossenen Verbände/Vereine aufzuzeigen.  
 
An der Umfrage beteiligt haben sich 65 % der ständigen Mitglieder des Kreisjugendrings, für 
den Bund der Deutschen Katholischen Jugend und für den Ring Deutscher Pfadfinderver-
bände haben sich je 2 Unterglieder beteiligt sowie das beratende Mitglied Stadtjugendring 
Hechingen und der geschäftsführende Zollernalbkreis Jugendring e. V.. Insgesamt sind 18 
Fragebögen eingegangen. Diese Angaben sind Bezugspunkt für die dargestellten Ergebnis-
se.  
 
Veranschaulicht durch Tabellen und Abbildungen, ergänzt durch Hinweise, werden in der 
Gesamtschau für die verbandliche Jugendarbeit  
 
4.2.1 die sozialräumliche Ausdehnung und die Art der Organisation 
4.2.2 die Räumlichkeiten 
4.2.3 die Mitgliederzahlen 
4.2.4 die Personalsituation 
4.2.5 die Angebote 
4.2.6 Kooperation 
4.2.7 die Finanzierung 
4.2.8 Verbesserungswünsche  
 
4.2.1 Sozialräumliche Ausdehnung und Art der Organi sation 
 
Tabelle 13 
Sozialräumliche Ausdehnung 
 
 Gebiet Anzahl 

genau den Landkreis 8 

einen Teil des Landkreises 7 

mehr als den Landkreis 3 

gesamt 18 

 
Von den 18 Verbänden/Vereinen decken 8 genau das Gebiet des Zollernalbkreises ab. 
7 Verbände/Vereine decken nur einen Teil des Zollernalbkreises ab und 3 haben eine größe-
re sozialräumliche Ausdehnung. Verbände/Vereine, die nur einen Teil des Zollernalbkreises 
abdecken, sind auf einzelne Städte und Gemeinden (Albstadt, Heiligenzimmern, Haigerloch, 
Hechingen) und die Dekanate Balingen und Zollern begrenzt. Bei den Gebieten außerhalb 
des Zollernalbkreises handelt es sich einmal um den Kirchenbezirk Balingen, Einzugsbereich 
des Evang. Jugendwerks, und zweimal um Teile des Landkreises Sigmaringen, Zuständig-
keitsbereich der Sängerjugend im Zollernalbgau und der Züchter-Jugend (vergleiche Tabelle 
12). 
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Tabelle 14 
Art der Organisation 
 
 Art Anzahl  
konfessionelle Organisation 8 
kulturelle Organisation 4 
Natur-/Ökologische Organisation 1 
Soziale Organisation 2 
Dachverband der Jugendverbände 4 
Sportverein 0 
Politische/ Gewerkschafts-Jugend 1 
Feuerwehr-/Rot-Kreuz-/THW-Jugend 1 
sonstige Organisation/Initiative 1 
 
Bei den meisten Verbänden/Vereinen handelt es sich um konfessionelle Organisationen. Je 
4 Vereine/Verbände bezeichnen sich als kulturelle Organisation bzw. als Dachverband der 
Jugendverbände. Sportvereine sind nicht dabei; sie sind durch den Sportkreis Zollernalb e. V. 
vertreten, (siehe Punkt 4.3).  
In der Tabelle sind Mehrfachnennungen berücksichtigt. Die BDKJ Dekanate Balingen und 
Zollern sind konfessionelle Organisationen und gleichzeitig in der Funktion von Dachverbän-
den eingetragen, die Jugendinitiative Immerwaslos e.V. bezeichnet sich als kulturelle und 
sonstige Organisation, der VCP Albstadt als konfessionelle und soziale Organisation.  
 
Alle weiteren Angaben beziehen sich in der Mehrheit (13 von 18 Verbänden/Vereinen) auf 
den Gesamtverband/-verein. Nur 3 Verbände/vereine machen Angaben zu den Abteilun-
gen/Gruppen/Ortsverbände. 2 Verbände/Vereine machen keine Angaben worauf sich die 
Antworten beziehen.  
 
4.2.2 Räumlichkeiten 
 
Allen Verbänden/Vereinen außer der Jugendinitiative Immerwaslos e.V. stehen Räumlichkei-
ten für die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung. 6 Verbände/Vereine haben einen Bedarf 
an weiteren Räumen.  
 
Tabelle 15 
Räumlichkeiten, die für die Kinder und Jugendarbeit  genutzt werden 
 

Raumnutzung* vereinseigene Räume  städt. Räume  kirchl. Räume andere 

Räume, mit benutzt   8 5 8 2 
Räume, ausschließlich   3 0 5 0 
gesamt 11 5 13 2 
*Mehrfachnennungen     
 
Knapp der Hälfte der Verbände/Vereine stehen vereinseigene Räume zur Verfügung, die für 
die Kinder- und Jugendarbeit mit genutzt werden können, d.h. diese Räume werden auch für 
andere Zwecke genutzt. In gleicher Anzahl stehen auch kirchliche Räume für die Mitbenut-
zung zur Verfügung.  
 
Nur wenigen Verbänden/Vereinen stehen Räume zur Verfügung, die ausschließlich für die 
Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden können. Dabei handelt es sich um kirchliche und 
vereinseigene Räume.  
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4.2.3 Mitgliederzahlen 
 
Tabelle 16  
Mitgliederzahlen der Verbände/Vereine 
 

Bezeichnung der Mitglieder exakte  
Zahlen 

geschätzte  
Zahlen 

Bläserjugend Zollernalb 3870  
Bund der Deutschen Katholischen Jugend - BDKJ   
o BDKJ Dekanat Balingen  350 
o BDKJ Dekanat Zollern   
Evangelisches Jugendwerk   
Süddeutscher Gemeinschaftsverband SV  340 
Evangelisch Methodistische Jugend im Zollernalbkreis 184  
Freizeitclub von Behinderten und Nichtbehinderten Bisingen 38  
Jugendinitiative „immerwaslos“ 16  
Jugendrotkreuz im Kreisverband Zollernalb 389  
Jungsozialisten Zollernalb  27 
Narrenfreundschaftsring Zollernalb  1.000 
Ring Deutscher Pfadfinderverbände    
o DPSG: *Stamm Haigerloch, *Stamm Heiligenzimmern 28 60 
o VCP Albstadt  36 
Sängerjugend im Zollernalbgau  450 
Züchter-Jugend  134 
Beratendes Mitglied  
Stadtjugendring Hechingen keine Angabe keine Angabe 
Geschäftsführung  
Zollernalbkreis Jugendring e. V.  Nur juristische 

Mitglieder  
Nur juristische 

Mitglieder 
Insgesamt: 6.922 Mitglieder 4.525 2.397 
 
Von den insgesamt gezählten bzw. geschätzten 6922 Mitgliedern sind geschätzt 2562 männ-
lich und 3360 weiblich. Die Differenz zwischen der Gesamtzahl der Mitglieder und der Anzahl 
der weiblichen/männlichen Mitglieder sowie den Angaben zum Alter ergibt sich aufgrund feh-
lender Angaben und Schätzungen. Zu den Mitgliederzahlen insgesamt haben 14 Verbän-
de/Vereine Angaben gemacht, zu Geschlecht und Alter haben 13 Verbände/Vereine Angaben 
gemacht 
 
 
Tabelle 17 
Alter der Mitglieder 
 
Alter Anzahl der Mitglieder 
bis 10 Jahre 1461 
10 - 13 Jahre 1515 
14 - 17 Jahre 1424 
18 - 26 Jahre 1522 
gesamt 5922 

 
Die Alterstruktur der Mitglieder ist ausgewogen. Auf die Altersbereiche verteilen sich recht 
gleichmäßig jeweils ca. 25% der Mitglieder.  
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Hinweis: 
Eine Auswertung der Mitgliederzahlen nach deutsch, nichtdeutsch und deutsch mit Migrati-
onshintergrund sowie nach Schulart und Beruf kann aufgrund mehrheitlich unzureichender 
Angaben nicht erfolgen.  
 
 
4.2.4 Personalsituation 
 
Tabelle 18 
Personalsituation in den Verbänden/Vereinen, Stand 31.12.2008 
 
 „Kräfte“ Personenzahl davon mit Juleica* 

Ehrenamtliche 580 159 
Honorarkräfte 1 0 
Hauptamtliche 15 1 
Praktikant/innen 1 0 
Zivildienstleistende 0 0 
Sonstige 0 0 
   
 
Der weit überwiegende Anteil der Arbeit in den Verbänden/Vereinen wird von ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen getragen. Die 15 professionellen Fachkräfte verteilen sich auf 7 Verbän-
de/Vereine. Dabei haben nur 3 Verbände/Vereine mehr als eine hauptamtliche Fachkraft. 
Eine Ausnahme bildet das Evangelische Jugendwerk mit 5 hauptamtlich Beschäftigten und 
einer Praktikant/in. Die 5 Beschäftigten teilen sich 2,25 Stellen (Stichtag 31.12.2008). 
 
Die Mehrheit der Verbände/Vereine (12 von 18) zeigt an, dass sie genügend Ehrenamtliche 
zur Sicherstellung ihres Angebotes zur Verfügung haben. Aus den Hinweisen ergibt sich, 
dass trotzdem ein Zuwachs wünschenswert wäre. Die Gewinnung von ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen gestaltet sich zunehmend schwieriger. Von Seiten der Jugendlichen besteht 
nach Einschätzung der Vereine/Verbände immer weniger Interesse bzw. diese sind durch 
Leistungsdruck in Schule, Ausbildung und Studium eingeschränkt.  
 
* JuLeiCa bedeutet Jugendleiter/in Card. Es handelt sich dabei um den bundesweit einheitli-
chen Ausweis für Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Voraussetzungen für den Erwerb der 
JuLeiCa sind ein Mindestalter von 16 Jahren, eine JuLeiCa-Ausbildung nach den Richtlinien 
des jeweiligen Bundeslandes, eine Erste-Hilfe-Ausbildung und die aktive Tätigkeit in der Ju-
gendarbeit. Die JuLeiCa dient der Legitimation und als Qualifikationsnachweis für die Card-
Inhaber/innen. Außerdem soll sie die Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum 
Ausdruck bringen. In den Verbänden/Vereinen sind 27,4% der Ehrenamtlichen im Besitz der 
JuLeiCa. Die Qualifizierungen zum Erwerb der JuLeiCa werden vom Kreisjugendring und von 
der Kreisjugendpflege angeboten.  
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4.2.5 Angebote, Frequentierung/Ziele/Veränderungsbe darf/Schwierigkeiten 
 
Übersicht  
Angebote der verbandlichen Jugendarbeit  
 
Jugendreisen/Freizeiten/  
Wochenenden:  
14-tägige Jugenderlebnis-Freizeit,  
6-tägiger Ski- und Snowboard-
Freizeit,  
6-tägige Studienreise,  
Freizeiten,  
Youngstarwochenende,  
Zeltlager(Winterlager, Sommerla-
ger, Pfingstlager, Landeslager 
Württ.),  
Hüttenwochenende,  
FAT-Jugendtage,  
Schaulager  
Ausflüge,  
Landesjugendtreffen 

 Schulungen/Prüfungen/  
Kreisentscheide/Seminare:   
3-tägiger Jugendgruppenlei-
ter/innen-Lehrgang,   
Fortbildungen zu besonderen 
Themen, 
Praktische Maßnahmen der Ju-
gendbildung, 
D1 Prüfung, D2 Prüfung,  
D3 Prüfung (Blasmusik),  
Fortbildungen,  
Schulungen, 
Gruppenleiterausbildungen, -kurs, 
Mitarbeiter/innen-Angebote, 
Gruppenleiterkurs,  
Kreisentscheid (Wettbewerb),  
Rethorikseminar,  
Presseseminar,  
Züchterschulungen 

 Kulturelle Aktivitäten:   
2-tägiges Jugendkulturfestival 
"Umsonst und Draußen",  
musische Kleingruppen-
angebote,  
Musik-Wochenende,  
Bandproben,  
Sunday Live (offene Bühne),  
Moscheebesuch,  
Tanztreff,  
Brauchtumspflege,  
Konzert,   
Theater,  
Israelbesuch,  
kreativer Workshop,  
Bastelstunden,  
IWL OnTour (immerwaslos),  
Auftritte,   
Konzertreisen 

     
Kirchliche Angebote :  
Jugendgottesdienste, 
 Ministranten-Tag,  
Sternwallfahrt Untermarchtal,  
Jugendkreuzweg,  
Jugendgottesdienst,  
Gruppenstunden,  
Waldweihnacht, Weihnachtsfeier,  
Sozialtag,  
Friedenslicht, 
Jungschar/Teenietreff/Kinderstunde/ 
Jugendkreis,  
kirchlicher Unterricht,   
United-Jugendcafe 

 Sportliche Angebote/Turniere:  
Schwimmgruppe,  
Schlittentag,  
Jungschar-Turniertag,  
Eislaufen,  
Fußballturnier,  
Volleyballturnier,  
Basketballturnier,  
Juxolympiade,  
United- Sporttag, 
Teilnahme an Festen etc. mit 
Rolli-Hindernisparcours 

 Erlebnispädagogische Ange-
bote:  
Erlebnispädagogik-
Wochenende,  
4-tägiger Erlebnispädagogi-
scher Outdoor-Workshop,  
Spieltag für Grundschule,  
Ökotage 

     
Mädchen/Jungen:  
Mädchen-Freizeit,  
Jungschar Buben,  
Jungschar Mädchen  

 Medien:   
LAN Party, Schul_LAN,  
Fortbildung Medien,  
Interaktive dynamische Online-
Lernplattform „fragmich.org“ 

 Jugendschutz:  
Präventionsprojekt 
 "Jugend gibt Stoff",  
Fortbildung Jugendschutz 

     
Sonstiges:  
Veranstaltung mit MdB,  
offener Stammtisch,  
Leiterrunden,  
Staatsspiel,  
Wesley Scouts-Stammtreff,  
Sitzungen,  
Hauptversammlungen,  
Landesjugendtreffen  
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Frequentierung der Angebote  
Bei den Angaben zu den Teilnehmer/innen handelt es sich oft um geschätzte Zahlen; 4-mal 
wurden keine Angaben zu den Teilnehmer/innenzahlen gemacht. Die Angebote werden fast 
ausschließlich gemischtgeschlechtlich durchgeführt und stehen in der überwiegenden Mehr-
zahl auch Nichtmitgliedern offen.  
 
Die meisten Angebote werden von den Verbänden/Vereinen zwischen 1 – 4-mal jährlich an-
geboten. Die Teilnehmerzahlen bewegen sich im Bereich zwischen 15 (selten einstellige Teil-
nehmer/innenzahlen) und 60. Mehr Teilnehmer/innen wurden mit folgenden Aktionen erreicht: 

- Fortbildung zu besonderen Themen (100) 
- Juxolympiade (120-160) 
- IWL OnTour (144) 
- Freizeiten (145) 
- LAN Party, Schul_Lan (260) 
- Sunday Live (400) 
- D1 (400) und D2 (130) Prüfungen der Blasmusik 
- 2-tägiges Jugendkulturfestival „Umsonst und Draußen“ (650 bis1000) 

 
Bei einigen kirchlichen Aktionen (z.B. Jugendgottesdienste, Gruppenstunden, Jungschar etc., 
kirchlicher Unterricht) handelt es sich um teilweise wöchentliche bzw. monatliche Angebote. 
Einmal im Monat finden das Präventionsprojekt „Jugend gibt Stoff“ sowie ein offener Stamm-
tisch statt. Eine Schwimmgruppe und Sitzungen eines Verbandes/Vereins finden 14tägig 
statt, eine Bandprobe wöchentlich.  
 
Ziele 
Neben den praktischen Kompetenzen, die die Verbände/Vereine ihren Mitgliedern vermitteln, 
haben fast alle zum Ziel, die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit zu fördern und soziale Kom-
petenzen zu vermitteln. Die kirchlichen Verbände/Vereine sehen dies auf dem Hintergrund 
der christlichen Werte.  
 
Werte, die mehrfach genannt wurden, sind: Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitmen-
schen und Umwelt, Toleranz, Eigenverantwortung, Selbständigkeit, politisches Engage-
ment/Bildung. Die Jugendlichen sollen Gemeinschaft erleben und dabei Partizipation und 
Selbstbestimmung lernen. Außerdem sollen die Angebote auch ein Ausgleich zum Alltag dar-
stellen.  
 
Überlegungen oder Planungen zu konzeptionellen Verä nderungen 
Zwei Drittel der Verbände/Vereine haben Angaben zu der Frage nach Überlegungen oder 
Planungen zu konzeptionellen Veränderungen in ihrer Jugendarbeit gemacht. Die Mehrzahl 
sieht keinen Veränderungsbedarf. Sie bemühen sich, ihre Konzeption den gesellschaftlichen 
und örtlichen Bedingungen anzupassen. Teilweise sollen einzelne Aspekte, z.B. Bildungscha-
rakter, Vernetzung, Gemeindenähe, stärker ausgeprägt werden.  
 
Schwierigkeiten im Umgang mit Kindern und Jugendlic hen 
Die Verbände/Vereine stellen fest, dass Kinder und Jugendliche immer weniger Motivation 
und Verbindlichkeit zeigen, sich in einem Verband/Verein zu engagieren. Jugendliche entwi-
ckeln neue Interessen, z.B. für Medien. Auch die größer werdende zeitliche Vereinnahmung 
durch Schule und der Erfolgsdruck spielen dabei eine Rolle. Da immer weniger Ehrenamtli-
che gefunden werden, werden auch die Angebote weniger.  
 
Als weitere Schwierigkeit nennen die Verbände/Vereine Probleme der Kinder und Jugendli-
chen in ihrem Sozialverhalten und ihrem Verhalten in der Gruppe. Unausgeglichenheit, Res-
pektlosigkeit, Disziplinlosigkeit, Egoismus etc. werden aufgezählt. Bei älteren Jugendlichen 
bereitet zudem der Alkoholkonsum Schwierigkeiten.  
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Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichem Bildungs- und Migrationshintergrund zeigen 
unterschiedliche Verhaltensweisen, haben andere Traditionen und Gewohnheiten. Dies kann 
zu Schwierigkeiten führen.  
Diese Beobachtungen decken sich mit den Erfahrungen und Einschätzungen von Fachleuten 
im Zollernalbkreis (vergleiche Punkt 3 im Bericht). 
 
4.2.6 Kooperation 
 
Tabelle 19 
Kooperation der Verbände/Vereine mit anderen Einric htungen 
 

Kontakte/Kooperation ja nein 
keine  

Angaben 
gesamt  

mit Schulen 7 10 1 18 
mit anderen Organisationen oder sozialen Einrichtungen* 13 5 0 18 
Teilnahme an Arbeitskreisen** 8 9 1 18 
     

 
* Bei den „anderen Organisationen“ oder „sozialen Einrichtungen“ handelt es sich in der 
Mehrheit um andere Ortsvereine und nahestehende Organisationen wie den Kreisjugendring.  
 
Die Verbände/Vereine haben unterschiedliche Kontakte und Kooperationen: 13 Verbän-
de/Einrichungen arbeiten mit „anderen Organisationen“ oder „sozialen Einrichtungen“ zu-
sammen, 7 mit Schulen und 8 nehmen an Arbeitskreisen teil.  
 
Die Mehrzahl der Verbände/Vereine hätte gerne mehr Kontakt zu Schulen. Dabei wünschen 
sie sich gegenseitiges Interesse, Anerkennung und Wertschätzung. Schwierigkeiten sehen 
sie in mangelndem Personal und den Zeiten, in denen Kooperation stattfinden kann. Zu die-
sen Zeiten sind die ehrenamtlichen Kräfte meist selbst in der Schule oder berufstätig.  
 
** Verbände/Vereine, die an Arbeitskreisen teilnehmen, haben meist mehrere Angaben ge-
macht. Die Nennungen beziehen sich auf folgende Arbeitskreise:  

- Vollversammlung der Jugendverbände des Kreisjugendrings 
- Arbeitskreis der Hauptamtlichen in der Jugendarbeit 
- Arbeitskreis Jugend-Migration-Integration 
- Lokaler Arbeitskreis Europäischer Sozialfond 
- Arbeitskreis Kindheiten 
- Arbeitskreis Medien 
- Diakonische Runde Albstadt, Arbeitskreis Diakonie 
- Arbeitskreis Mädchen 
- Ideenwerkstatt Jugendrotkreuz, Schule beim DRK-Landesverband 
- Jugendhilfeausschuss 
- Verbandsübergreifende Treffen 
- Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen“  

 
 
4.2.7 Finanzierung 
 
Die Arbeit des Kreisjugendrings wird vom Landkreis unterstützt. Seit 1991 wird die Stelle des 
hauptamtlichen Geschäftsführers finanziell bezuschusst (2009: in Höhe von 48.000 � ). 
Daneben erhält der Kreisjugendring derzeit einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 28.000 �  
zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit bzw. Weiterleitung an seine Mitgliedsverbän-
de. Die Richtlinien dazu sind in der Anlage aufgeführt.  
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Tabelle 20 
Höhe Gesamtetat der Verbände/Vereine, Stand 31.12.2 008 
 

Die Höhe der Gesamtetats der Ver-
bände/Vereine liegt zwischen 400,-�  
und 140.000,-� . Bei der Mehrzahl der 
Verbände/Vereine, die Angebote ge-
macht haben (10 von 18), liegt der 
Etat unter 5000,-� , bei 3 Verbän-
den/Vereinen unter 1000,-� .  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabelle 21 
Finanzierungsquellen und -anteile in den Gesamtetat s der Verbände/Vereine,  
Stand 31.12.2008 
 

Finanzierungsquellen ja nein 
keine  
Angabe 

Anteile in % 
von - bis* 

Teilnahmebeiträge 9 8 1 5 - 60 
Zuschüsse des (Landes-) Verbandes 6 12 0 4 - 60 
Zuschüsse der Stadt/Gemeinde 4 13 1 1 - 100 
Zuschüsse des Landkreises  über den KJR 9 8 1 1 - 50 
Zuschüsse aus dem Landesjugendplan 6 9 3 2 - 15 
Zuschüsse aus dem Kinder- und Jugendplan des 
Bundes  0 18 - - 

Mittel Europäischer Sozialfond 0 18 - - 
Mittel des Kommunalverbandes für Jugend und 
Soziales  

0 18 - - 

Spenden/Sponsoren/Stiftungen 7 9 2 5 - 85 
Eigene Mittel (Veranstaltungen, Erlös…) 9 7 2 8 - 90 
Sonstige  1 17 0 4 
* Anteile am Gesamtetat 

 
Die Verbände/Vereine erhalten ihre finanziellen Mittel vor allem durch Teilnahmebeiträge, 
durch die Zuschüsse des Landkreises über den Kreisjugendring und durch eigene Mittel. 
Welchen Anteil die jeweiligen Mittel am Gesamtetat ausmachen, ist sehr unterschiedlich aus-
geprägt und reicht von wenigen Prozent bis hin zur Hauptfinanzierungsquelle.  
Deutlich wird, dass einige Finanzierungsmöglichkeiten von den Verbänden/Vereinen nicht 
angefragt werden. Kein Verein/Verband erhält Zuschüsse aus dem Kinder- und Jugendplan 
des Bundes, Mittel der Europäischen Union und Mittel des Kommunalverbandes für Jugend 
und Soziales.  

Etat Anzahl Organisationen 
400,-�  1 
450,-�  1 
700,-�  1 
2555,-�  1 
4000,-�  1 
4500,-�  1 
10.000,-�  1 
40.000,-�  1 
60.000,-�  1 
140.000,-�  1 
keine Angabe 8 
 18 
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Tabelle 22 
Einsatz der Finanzmittel von den Verbänden/Vereinen , Stand 31.12.2008 
 

Finanzmittel für  ja nein 
keine  
Angabe 

Anteile in %  
von - bis 

Personal (Honorar, Aufwandsentschädigung) 4 13 1 10 - 50 
Maßnahmen der Jugendarbeit 8 6 4 20 - 80 
Fortbildung, Lehrgänge 10 5 3 5 - 40 
Miete, Strom, Unterhalt 5 12 1 5 - 10 
Beschaffungen 7 7 4 2 - 40 
Sonstiges 2 15 1 25 - 70 

 
Viele Verbände/Vereine setzen ihre Finanzmittel für Fortbildungen und für Maßnahmen der 
Jugendarbeit ein. Die Jugendarbeit macht dabei mit einem Anteil bis zu 80% den größten Teil 
aus. Für Qualifizierungsmaßnahmen wird zwischen 5 – 40% der zur Verfügung stehenden 
Finanzmittel ausgegeben.  
Unter Sonstiges gab es 2 Nennungen: jährlich durchgeführte Workshops zur Weiterbildung 
und Veranstaltungen. 
 
11 Verbände und Vereine erhalten Fördermittel zur Durchführung bestimmter Projekte. Bei 
diesen Projekten handelt es sich vor allem um Freizeiten, Schulungsangebote für die Mitar-
beiter/innen und besondere Angebote für Kinder und Jugendliche. Auch spezielle Fördertöpfe 
wie Forschungsmittel des Bundes für Übergangsmanagement und Lebenslanges Lernen und 
das Sonderprogramm des Landes für interkulturelles Lernen werden z. T. genutzt.  
 
 
4.2.8 Verbesserungswünsche  
 
Tabelle 23 
Verbesserungswünsche der Verbände/Vereine, Stand 31 .12.2008 
 

bessere Unterstützung durch Anzahl Nennungen* 

mehr öffentliche Anerkennung der Arbeit  13 
bessere finanzielle Förderung 12 
bessere Räumlichkeiten  8 
bessere Vereinbarkeit mit dem Beruf 4 
Erreichen von mehr Kindern und Jugendlichen 14 
bessere bzw. mehr Fortbildungsmöglichkeiten 2 
durch Hauptamtliche  4 
durch Kreisjugendring 2 
durch Kreisjugendpflege  2 
sonstige  2 
*Mehrfachnennungen möglich  

 
Die Mehrheit der Verbände/Vereine möchte gerne mehr Kinder und Jugendliche mit ihren 
Angeboten erreichen. Viele sehen ihre Arbeit in der Öffentlichkeit nicht genügend anerkannt 
und wünschen sich eine bessere finanzielle Unterstützung. Mit den räumlichen Möglichkeiten 
ist knapp die Hälfte der Verbände/Vereine nicht zufrieden.  
 
Allerdings antworten 16 Verbände/Vereine auf die Frage  
„Wie wird die Jugendarbeit in den Kommunen und im L andkreis gesehen?“, 
dass sie überwiegend positiv wahrgenommen und geschätzt werden. Nur wenige haben den 
Eindruck, dass sie wenig bekannt bzw. beachtet werden.  
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Der Kreisjugendring hat hier ausführlich Stellung genommen und vermerkt u. a., „die eigen-
verantwortliche Innovationsleistung, Kompetenz und Qualitätsentwicklung des Kreisjugend-
rings werden gerne akzeptiert und genutzt, aber nicht fachlich respektiert, fördertechnisch 
und gesamtplanerisch abgesichert“.  
 
 
4.3 Der Sportkreis Zollernalb e. V.  
Der Sportkreis Zollernalb e. V. im Württembergischen Landessportbund e. V. gehört seit 
mehreren Jahren nicht mehr dem Jugendring Zollernalbkreis e. V. an. Dies ist auf landeswei-
te Bestrebungen der Sportvereine allgemein zurückzuführen.  
 
Der Sportkreis Zollernalb e. V. wurde als Dachverband befragt. Es wurde der gleiche Frage-
bogen verwendet, mit dem auch die Verbände/Vereine, die im Kreisjugendring zusammenge-
schlossen sind, befragt wurden. Alle folgenden Aussagen beziehen sich auf die vom Sport-
kreis gemachten Angaben im Fragebogen. Es erfolgte keine Befragung der 299 im Sportkreis 
zusammengeschlossenen Sportvereine und der 17 Kreisfachsportverbände. Daher können 
keine Aussagen über Mitarbeiter/innen, Räumlichkeiten, Angebote, Inhalte und Ziele der ein-
zelnen Vereine getroffen werden. Der Sportkreis deckt mit seiner sozialräumlichen Ausdeh-
nung genau den Zollernalbkreis ab.  
 
Mitglieder  
Neben den bereits genannten juristischen Mitgliedern sind beim Sportkreis 74.958 Mitglieder 
erfasst.  
 
Tabelle 24  
Mitglieder nach Alter und Geschlecht, Stand 31.12.2 008 
 

Geschlecht 
Alter 

Anzahl 
gesamt m w 

bis 10 Jahre 9188 5106 4082 
10 – 13 Jahre 7451 4370 3081 
14 – 17 Jahre 6949 4199 2750 
Gesamt 23588 13675 9913 
18 – 26 Jahre 7922 5147 2775 

Gesamt 31510 18822 12688 
 
Hinweis zu den Mitgliedern: Kinder und Jugendliche können sich in verschiedenen Vereinen 
beteiligen. Es kann sich also mehrfach um dieselben Kinder und Jugendlichen handeln, die 
Mitglied in einem Sportverein sind. 
 
Finanzierung 
Der Sportkreis nennt einen jährlichen Gesamtetat in Höhe von 22.500,- � , der vollständig für 
Angebote und Projekte verwendet wird. Die angegebenen finanziellen Mittel enthalten Anteile 
für die Kinder- und Jugendarbeit.  
 
Kontakte/Kooperation  
Es gibt eine Zusammenarbeit der Vereine mit Schulen. Diese wird durch den Württembergi-
schen Landessportbund finanziell gefördert. Für jede genehmigte Kooperation erhält der Ver-
ein 360,- �  bzw. 460,-�  bei Sonderschulen. Im vergangenen Jahr wurden ca. 110 solcher 
Kooperationen durchgeführt. Außerdem gab es ca. 40 nichtgenehmigte Kooperationen, für 
die die Vereine einen Versicherungsschutz erhalten.  
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7. Zusammenfassung  
Handlungsfelder und Ergebnisse im Überblick - Ziels etzungen 

 
Der festgestellte Bestand, Strukturen, Entwicklungen, Positionen, Meinungen zur Situation 
der Jugendarbeit im Zollernalbkreis sind vor dem Hintergrund des gesetzlichen Auftrages der 
Jugendarbeit zu sehen. Zusammengefasst besteht der gesetzliche Auftrag der Jugendarbeit 
darin die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote zu fördern, die sich 
kleinräumig und lebensweltorientiert ausrichten. Kern- und Querschnittsaufgabe in allen Be-
reichen der Jugendarbeit ist es die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu unterstützen, um sie zu Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Mitgestaltung weiter zu 
befähigen. Ziel dieser Förderung ist die Befähigung zu selbstbestimmter Lebensführung und 
zu sozialer Eingebundenheit und Verantwortung. 12  
Die Jugendarbeit wendet sich mit ihren Angeboten an alle Kinder und Jugendlichen im Zol-
lernalbkreis.  
 
Durch die Beteiligung zahlreicher Personen, die mit den Belangen von Kindern und Jugendli-
chen und ihren Familien vertraut sind, lassen sich durchgängige Positionen und Handlungs-
felder für die Jugendarbeit im Landkreis ableiten. 
 
Die Beteiligung erfolgte   

·  in 4 Fachforen des Jugendhilfeausschusses, 
·  über eine Fragebogenaktion in der offenen und verbandlichen Jugendarbeit,  
·  in 3 Fachgesprächen (interdísziplinär zusammengesetzter Teilnehmer/innen-Kreis)   
·  über den Fachtag der Hauptamtlichen in der Jugendarbeit 
·  in vielfältigen Gesprächszusammenhängen  
·  sowie in Einzelgesprächen mit allen kommunalen Trägern und  
·  die Anhörung der freien Anstellungsträger 

 
 
Wichtige durchgängige Positionen sind 

·  die Förderung der offenen Jugendarbeit mit Förderrichtlinien beibehalten, der  
Fördersatz sollte nicht unter 25 % einer Vollzeitstelle fallen  

·  gute Akzeptanz der Jugendarbeit in der Bevölkerung 
·  die Koordinationsfunktion der Kreisjugendpflege beibehalten 
·  die Förderung des Kreisjugendrings und seiner Verbände beibehalten; hervorgehoben 

wird die Innovationsfunktion der Geschäftsstelle 
·  die Verbesserung der Kooperation von Kreisjungendpflege und Kreisjugendring 
·  sehr wichtig ist die Kooperation Jugendarbeit – Schule  
·  die Schulsozialarbeit ausbauen 
·  die veränderten gesellschaftlichen Lebensbedingungen von jungen Menschen und ih-

ren Familien beachten (Hartz IV – Armut,  Perspektivlosigkeit, mehr Gewaltbereit-
schaft, stärkerer Medienkonsum, weniger Freizeit, Verlust an geregelten Abläufen im 
Elternhaus – mangelnde Elternverantwortung u. a.) 

·  sehr wichtig Medienkompetenz und Medienpädagogik  
·  die Inhalte/Formen der Jugendarbeit an die Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen 

anpassen (z. B. durch Streetwork, Partizipationsprojekte) 
 

                                            
12 Vergleiche Hrsg. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 12. Kinder- und 
Jugendbericht 
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Jugendarbeit ist mit ihren Leistungen ein Teil der präventiven Jugendhilfe. Die Handlungsfel-
der und Vorschläge zur Jugendarbeit werden deshalb in den Kontext der Jugendsozialarbeit 
(§13 SGB VIII) und der Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16,81 SGB VIII) gestellt.  

 
 

Handlungsfelder und Vorschläge zur Weiterentwicklun g 
 
7.1 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII ) 
 
7.1.1 Beibehaltung der Förderrichtlinien 
 
7.1.2 Überarbeitung der bisherigen Förderrichtlinien – Geltungsbereich, Förderhöhe, För-

derdauer 
 
7.1.3 Beibehaltung der Förderung der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings und Sicherstel-

lung der Förderung seiner Verbände und Vereine 
 
7.1.4 Personalsituation 
 
7.1.5 Anpassung des Stellenprofils der Kreisjugendpflege 
 
7.1.6 Kooperation verbandliche und offene Jugendarbeit 
 
7.1.7 Kooperation Jugendarbeit – Schule 
 
7.1.8 Konzeptionelle Ausrichtung 
 
7.1.9 Medienpädagogische Fachstelle 
 
7.1.10 Steuerung der Jugendarbeit / Berichtswesen 

 
 
7.2 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)  
 
7.2.1 Aufstellung neuer Förderrichtlinien „Geltungsbereich Schulsozialarbeit“ 
 
7.2.2 Überblick und Koordination der Angebote der Jugendberufshilfe im Landkreis 
 
 
7.3 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16, 8 1 SGB VIII) 
 
7.3.1 Stellenplanmäßige Absicherung der derzeitigen Arbeitsinhalte im Kreisjugendamt 
 
7.3.2 Verstärkung der Angebote für Kinder und Eltern 
 
 

„Fahne“ Sichelschule Balingen 
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„Wer kein Ziel hat, dem nützen 3000 Wege nichts!“ 

(Verf. nicht bekannt) 
 

 
7.1 Jugendarbeit  

 
Zielsetzung  
 
Ziel ist die Absicherung und Weiterentwicklung der personellen Infrastruktur und der konzep-
tionellen Ausrichtung der offenen und verbandlichen Jugendarbeit im Zollernalbkreis. Die 
Weiterentwicklung der örtlichen Jugendarbeit ist dabei Ausgangspunkt.  
 
Fakt  
 
Die Anzahl der Personalstellen der Fachkräfte in der offenen und verbandlichen Jugendarbeit 
im Zollernalbkreis, Stichtag 31.2.2008 umfassen insgesamt 36,09 Stellen. Von allen Stellen 
können kleinräumig den Städten und Gemeinden 27,87 Stellen und kreisübergreifend 8,22 
Stellen zugeordnet werden. Kreisübergreifende Stellen sind beim Kreisjugendring eine 0,8 
Stelle, bei Kirchliche Trägern 5,92 Stellen, bei der DRK-Jugend eine 0,5 Stelle und beim 
Landkreis eine 1,0 Stelle vorhanden.  
 
Durch den starken Ausbau der kommunalen Jugendarbeit sind die Kompetenzen in diesem 
Bereich bei den örtlichen Betriebsträgern, den Städten und Gemeinden, stark angestiegen.  
 
Erhebliche Bereiche der pädagogischen Praxis werden durch annähernd 800 ehrenamtliche 
Kräfte unterstützt bzw. getragen. Für die kommunale Jugendarbeit sind 210 ehrenamtliche 
Kräfte (ohne die ehrenamtlichen Kräfte der Kreisjugendpflege) und für die Arbeit der Verbän-
de/Vereine 580 ehrenamtliche Kräfte genannt.  
 

Vorschläge zur Weiterentwicklung  
 
7.1.1 Beibehaltung der Förderrichtlinien  
 

·  Die Richtlinien sind ihrer Anreizfunktion zum flächendeckenden Ausbau der professi-
onellen Jugendarbeit im Zollernalbkreis voll gerecht geworden und sind auch für die 
Zukunft unverzichtbar. 

·  Die Steuerung der Jugendarbeit durch den Landkreis wird durch seine finanzielle Be-
teiligung sicher gestellt und wird von den Kommunen gewünscht.  

·  Die Richtlinien sollen überarbeitet werden.  
 
7.1.2 Überarbeitung der bisherigen Förderrichtlinie n – Geltungsbereich, Förderhöhe, 
 Förderdauer  
 

Definitionen  
·  In die Richtlinien sind Definitionen aufzunehmen, um die Förderung der Jugendarbeit  

nicht mit anderen Finanzierungszusammenhängen zu vermischen (vergleiche § 1 der 
Richtlinien).  

·  Unabhängig von den Finanzierungszusammenhängen sind Jugendsozialarbeit und 
Angebote der Hilfen zur Erziehung als wichtige inhaltliche Schnittstellen zur Jugend-
arbeit zu verstehen. Der Freiraum für die flexible, konzeptionelle Ausgestaltung der 
Jugendarbeit vor Ort soll erhalten bleiben. Merkmale von Qualitätsmanagement, wie 
das Erfordernis einer Konzeption, Vernetzung im Gemeinwesen, sollen deutlicher ein-
gefordert werden. 
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·  Gemeinwesenorientierung ist ein allgemeines Arbeitsprinzip in der Jugendarbeit und 
sollte nicht explizit  für die nach den Richtlinien geförderte Jugendarbeit verwandt wer-
den.  

 
Förderhöhe / Förderdauer 

·  Die Höhe der finanziellen Förderung sollte eine verlässliche Größe für die Finanzie-
rung der Jugendarbeit in der Kommune sein. Die Zuschusshöhe von 25 % der Perso-
nalkosten wird als Minimum gesehen. Eine  Erhöhung der Zuschüsse ist erwünscht.  
Die Kommunen haben sich für eine Bezuschussung in  Höhe von 25 % bis 50 % aus-
gesprochen, kleinere Kommunen tendieren zum höheren Fördersatz (in aktuellen Ge-
sprächen des Jugendamtes mit den Kommunen).  

·  Die Förderhöhe sollte neu ausgerichtet werden an den aktuellen Kosten einer Perso-
nalstelle oder eines Arbeitsplatzes in der Jugendarbeit, ggf. Festlegung von Sockelbe-
trägen. 

·  Die Dauer der Förderung soll befristet werden, um die Weiterentwicklung der Jugend-
arbeit sicher zustellen und damit die Förderung nicht als „Gewohnheitszuschuss“ ver-
bucht wird. Der Förderzeitraum soll mindestens 3 – 5 Jahre  umfassen, damit Projek-
te in der Jugendarbeit, z. B. die Kooperation mit Schulen oder das Angebot Mobiler 
Jugendarbeit, sich etablieren können.  

 
 
7.1.3 Beibehaltung der Förderung der Geschäftsstell e des Kreisjugendrings und Si-

cherstellung der Förderung seiner Verbände und Vere ine 
 
 Geschäftsführung und Finanzierung 

·  Der Kreisjugendring mit seiner hauptamtlich fachlichen Geschäftsführung ist wichtig 
und unabdingbar in seiner Innovationsfunktion für die Mitglieder.  

·  Regelungen für die Geschäftsführung: Auf der Basis einer Stellenbeschreibung - Auf-
gaben und Tätigkeitsbereiche – soll der erforderliche und derzeit finanzierbare Stel-
lenumfang festgestellt werden. 

·  Zur Finanzklarheit sollen Personalkosten und Sachkosten (Räume, Ausstattung) bei 
der Bezuschussung der Geschäftsstelle nicht vermischt werden. Der Zuschuss für die 
Jugendarbeit der Verbände sollte nicht für die Mitfinanzierung der Personalkosten des 
Geschäftsführers eingesetzt werden. Die Führung eines 2. Kassenbuches für die Ab-
wicklung der Zuschüsse für die Jugendarbeit wäre evtl. sinnvoll.  

·  Den Verbänden soll eine verlässliche und akzeptable Höhe bei der Auszahlung der 
Fördermittel des Landkreises zur Absenkung ihrer Teilnahmebeiträge garantiert wer-
den.  

·  Ob die Auszahlung wie bisher über den Kreisjugendring erfolgen sollte oder neu durch 
den Landkreis ist offen und sollte festgelegt werden.  

 
 Leistungsprofil  

·  In den vielfältigen und umfangreichen Aufgabenfeldern des Kreisjugendrings wird die 
Beibehaltung der folgenden Elemente als wesentlich hervorgehoben:  

- Broschüre „Jahresprogramm“  
- Grundangebote im Rahmen des Bildungswerks (Beschreibung s. Jahrespro-

gramm), auch bei unterschiedlich starker Nachfrage durch die Verbände 
- internationale und nationale Freizeiten/Studienfahrten  
- Weitergabe/Vermittlung von neuen Informationen, innovativen Projektideen  
- Klausurtagungen 

 
·  Beteiligung der Mitgliedsverbände innerhalb des Kreisjugendrings verstärken  
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7.1.4 Personalsituation  
 

·  Stellenanteile unter 25 % (vergleiche Tabellen 4) bei Fachkräften sollten im Zusam-
menhang mit den erforderlichen Öffnungszeiten der Jugendeinrichtungen und den 
Aufgaben als Jugendreferent/in auf ihre Effektivität geprüft werden.  

·  Die Anstellungsträger bieten Mädchen und Jungen in ihrer Freizeit Frauen und Män-
ner als Ansprechpartner/innen und Identifikationspersonen in den Jugendeinrichtun-
gen an. Da deutlich mehr Jungen als Mädchen die Jugendeinrichtungen besuchen, 
sollte der Anteil männlicher Fachkräfte angepasst werden. 

·  Die Kombination von Funktionen, Jugendreferent/in – Schulsozialarbeiterin – sozial-
pädagogische Fachkraft in der Erziehungshilfe – kann zur Rollendiffusion beitragen. 
Kollegiale Beratung und Supervision sollten als Standards für die Jugendarbeit einge-
führt sein.  

·  Zur Stärkung des Kompetenz- und Handlungsprofils von ehrenamtlichen Kräften trägt 
der Erwerb der Jugendleiter/innen-Card (JuLeiCa) bei. Sie bietet für junge Ehrenamt-
liche beste Möglichkeiten. Diese könnten noch stärker genutzt werden. Anreiz wäre 
hier ggf. gezielte Werbung und die Mitaufnahme in den „Quali-Pass“ (Dokumentation 
von Aktivitäten und Engagement von Kindern ab 12 Jahren und Jugendlichen13) 

 
 
7.1.5 Anpassung des Stellenprofils der Kreisjugendp flege  
 

Die Aufgabenfelder der Kreisjugendpflege haben sich in den vergangenen 10 Jahren 
schrittweise, aber nachhaltig verändert. Die Koordinationsfunktion hat deutlich zuge-
nommen.  

 
 Leistungsprofil  

·  Die Kreisjugendpflege hat eine wichtige „Scharnierfunktion“.  Sie soll örtliche Ent-
wicklungen aufgreifen, bündeln und weitere Empfehlungen und Anregungen dazu ge-
ben �  fachliche Begleitung, Impulse setzen (kommunenübergreifend). 

·  In den vielfältigen und umfangreichen Aufgabenfeldern der Kreisjugendpflege sollen 
Schwerpunkte gesetzt werden, z. B. Zusammenarbeit mit der Schule, Medienpädago-
gik, Jugendschutz, Qualitätsentwicklung, Projektinitiierung und –begleitung. 

·  Informationen und Tipps für alle Kinder, Jugendlichen und Eltern im Zollernalbkreis 
 

 Erneuerung Stellenprofil / Konzeption Kreisjugendp flege  
Hinweis: Der Kreisjugendpfleger wird voraussichtlich im Januar 2012 altersbedingt aus 
dem Dienst ausscheiden. 
·  Die erneute Beschreibung der Aufgaben wie auch die Erstellung eines Kompetenzpro-

fils sollte rechtzeitig im Vorfeld der Neubesetzung der Kreisjugendpflege erfolgen. Im 
Forum wurden erste Aufgabenschwerpunkte skizziert (s. Anlage 4, Drucksache JHA 
Nr. 2/2009).  

·  Die Bezeichnung Jugendpflege wird als nicht mehr zeitgemäß angesehen und sollte 
geändert werden. 

 
7.1.6 Kooperation offene und verbandliche Jugendarb eit  
 

·  Zur Bündelung von Arbeitsinhalten und zur Aufgabenteilung sollte die Zusammenar-
beit von offener und verbandlicher Jugendarbeit optimiert werden; dies betrifft insbe-
sondere die Kooperation zwischen Kreisjugendring und Kreisjugendpflege (evtl. über 
eine schriftliche Kooperationsvereinbarung) 

                                            
13 Information über  www.qualipass.info bzw. über die Kreisjugendpflege oder den Kreisjugendring 
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·  Die Koordination der Jugendarbeit über die Kreisjugendpflege – z. B. über den „Ar-
beitskreis der Hauptamtlichen“ - und gemeinsame Fortbildungen sollen beibehalten 
werden. 

·  Bei freien Trägern der Jugendhilfe sind in der Regel „Bereichsleitungen“ für die fachli-
che Beratung der Kinder- und Jugendreferent/innen zuständig. Ein regelmäßiger Ko-
ordinationszusammenhang auf Kreisebene sollte zur Identifikation von relevanten 
Themen und Problemen hergestellt werden.  

 
 
7.1.7 Kooperation Jugendarbeit – Schule  

 
·  Kooperationsstrukturen sollen in den Angeboten der Jugendarbeit und in der Schule 

konzeptionell verankert werden  
·  Empfehlungen zur Kooperation, Beispiel für eine Kooperationsvereinbarung oder 

ähnliches sollten für die Jugendarbeit im Zollernalbkreis herausgegeben werden 
·  (Pilot)-Projekte zur Kooperation Jugendarbeit – Schule im Landkreis durchführen 

und/oder bekannt machen (z. B. Modellschulen „Jugendbegleiter“) 
·  Entwicklung eines Leitfadens zu Bildungskooperation Jugendarbeit – Schule  
·  Aufbau einer zentralen Fachstelle für Bildungskooperation, z. B. im Rahmen des Pro-

gramms „Bildungsregion Zollernalb“ 
·  Das Bildungspotential der Jugendarbeit soll genutzt werden. 

 
 
 
 
 
7.1.8 Konzeptionelle Ausrichtung der Jugendarbeit  
 

·  Fortschreibbare, flexible Konzepte und überschaubare 
Projekte tragen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
bei. Dabei ist Partizipation nicht nur in jugendpolitischen Zusammenhängen zu ver-
stehen, sondern breit gefächert als Arbeitsprinzip. Es wird empfohlen die Konzeptio-
nen um den Baustein „örtliches Partizipationskonzept“ zu erweitern bzw. es explizit zu 
beschreiben und umzusetzen (vergleiche Nennungen zur Partizipation in der Frage-
bogenaktion, S. 25 im Bericht). 

·  Erprobung verschiedener dezentral nutzbarer Methoden der Jugendbeteiligung, z. B. 
Jugendhearing, Runde Tische, Zukunftswerkstätten, Best-Practice-Beispiele 

·  Mehr Mitmach-Aktionen, gemeinsam für Eltern und Kinder, Jugendliche �  familien-
orientierte Jugendarbeit soll sich entwickeln können 

·   Verstärkung der Angebotspalette in den Bereichen Geschlechterdifferenzierung und 
Migration  

·  Auf die Miteinbeziehung von Spezialist/innen, z. B: für Projekte in Musik, Theater, 
Kunst, Sprache („Kulturmittler/innen“), Sport und zur Beratung einzelner Kin-
der/Jugendlicher („Jugendberatung“) sollte zurück gegriffen werden können. Eine Fi-
nanzierung auf Honorarbasis sollte möglich sein.  

·  Sozialraumorientierung sollte durch die Methode und den Einsatz „mobiler Jugendar-
beit“ in der kommunalen Jugendarbeit verstärkt werden. 

·  Die Öffnungszeiten sollten geprüft und ggf. neu ausgerichtet werden, z. B. häufiger in 
der Woche, häufiger am Abend, häufiger am Wochenende.  
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7.1.9 Medienpädagogische Fachstelle  
 

·  Abgleich der Aufgabenschwerpunkte von Kreisjugendpflege und Kreisjugendring zur 
Vermeidung von Doppelstrukturen und zur Erreichung von Synergien  

·  Für den Bereich Medienpädagogik sollte eine Personalressource geschaffen werden.  
·  Eine weitergehende Vernetzung, z. B. auch die Miteinbeziehung der Kreismedienzent-

ren, sollte geprüft werden. 
 
7.1.10 Steuerung der Jugendarbeit / Berichtswesen   
 

·  Zur kontinuierlichen Fortschreibung von Daten der offenen und verbandlichen Ju-
gendarbeit wird die 2-jährliche standardisierte Erfassung von Daten per Fragebogen 
empfohlen. Die Fragebögen sollten dabei so ausgerichtet sein, dass sie sich auf Ker-
naussagen begrenzen und mit zunehmender Routine dann schnell und unkompliziert 
und vor allem präzise auszufüllen sind. Qualitative Merkmale sollten in Sondererhe-
bungen, Interviews etc. festgestellt werden. Online-Abfragen sind in diesem Zusam-
menhang zu prüfen.  

·  Die Beschreibung der ehrenamtlichen geleiteten Jugendtreffs sollte neu erfolgen und 
ihr Bestand aktuell festgestellt  werden.  

·  Zur Steuerung der Jugendarbeit wird ein „Runder Tisch Jugendarbeit im ZAK“ mit 
hochrangiger Leitung und Fachbeirat vorgeschlagen (Ziel: „effiziente Vernetzung“) 

 
 
 
7.2 Jugendsozialarbeit  

 
Zielsetzung  
Ziel ist die Erweiterung („flächendeckender Ausbau“) der Schulsozialarbeit an den Schulen im 
Zollernalbkreis. Damit soll jungen Menschen sozialpädagogische Hilfe angeboten werden, die 
ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale 
Integration fördern.  
 
Fakt  
Die Anzahl der Personalstellen in der Schulsozialarbeit umfassen im Zollernalbkreis, Stichtag 
3.12. 2008, insgesamt 11,66 Stellen, davon 9,41 Stellen in Schulen der Städte und Gemein-
den und 2,25 Stellen in Kreisschulen. Es sind insgesamt 7 Städte und Gemeinden, die Schul-
sozialarbeit anbieten. Insbesondere Hauptschüler/innen wurden in den Fachgesprächen, die 
im Rahmen der Jugendhilfeplanung in den 3 Mittelbereichen geführt wurden, übereinstim-
mend als „die Bildungs-Verlierer“ bezeichnet, mit immensen Auswirkungen für ihre weiteren 
Lebensperspektiven.  
 
 

Vorschläge zur Weiterentwicklung  
 

7.2.1 Aufstellung neuer Förderrichtlinien „Geltungs bereich Schulsozialarbeit“  
 
Schulsozialarbeit soll parallel zur Jugendarbeit mit eigenen Förderrichtlinien finanziell 
durch den Landkreis gefördert und dauerhaft abgesichert werden. 

 
Förderkriterien 
·  Die Förderung von Schulsozialarbeit soll sich an alle Schularten im Landkreis richten  
·  Schulsozialarbeit soll von den Schulträgern nicht mit Projektstatus (begrenzte Dauer) 

geführt  werden, sondern als dauerhaftes Angebot etabliert werden 
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·  Die Höhe der finanziellen Förderung sollte eine verlässliche Größe für die Finanzie-
rung der Schulsozialarbeit in der Kommune sein. Die Zuschusshöhe von 25 % der 
Personalkosten wird als Minimum gesehen. 

·  Jugendarbeit und Schulsozialarbeit kann durch eine Fachkraft angeboten werden. Die 
Form der Personalunion dürfte sich v. a. für kleinere Kommunen anbieten; dann wird 
jedoch dringend empfohlen die Stellenanteile für die Jugendarbeit und für die Schul-
sozialarbeit gesondert auszuweisen.  

·  Die Förderdauer durch den Landkreis könnte sich am Programm „Bildungsregion Zol-
lernalb“ orientieren.  

 
7.2.2 Überblick und Koordination der Angebote der J ugendberufshilfe im Landkreis  

 
·  Angebote und Projekte mit ihrer Verortung und den Laufzeiten sollten mit aktuellen 

Kurzbeschreibungen im Internet abrufbar sein.  
 
 
7.3 Förderung der Erziehung in der Familie  

 
Zielsetzung  
Ziel ist die Verstärkung bzw. Sicherung der Angebote zur „niederschwelligen Familienförde-
rung“ 
 
Fakt  
Die Arbeitsfelder der präventiven Jugendhilfe sind ein wichtiges Unterstützungsinstrumentari-
um für junge Menschen und ihre Familien.  
Die heutigen sozialen Herausforderungen wie Verkleinerung und Destabilisierung von Famili-
en (allein Erziehende), mangelnde Transparenz beim Zugang zu Transferleistungen für Fami-
lien, Werteverlust und Verunsicherungen im Erziehungsverhalten, ungesicherte Bedingungen 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, u. a. erfordern eine Unterstützung schon im prä-
ventiven Bereich.  
 
 

Vorschläge zur Weiterentwicklung  
 

7.3.1 Neuere Schwerpunkte für das Kreisjugendamt  
 

·  Netzwerk Frühe Hilfen 
·  Angebot „Entwicklungspsychologische Beratung“ für werdende und frische Eltern 
·  Landesprogramm STÄRKE 
·  Angebote der Familienbildung, Förderung von Modellprojekten im Landkreis  

(zurzeit 5 Pilotprojekte zum Aufbau von Treffpunkten für Eltern) 
 
7.3.2 Verstärkung der Angebote für Kinder und Elter n 
 

·  Örtliche Netzwerke – Angebote, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien – konti-
nuierlicher interdisziplinärer Austausch zur Weiterentwicklung familienfreundlicher 
Strukturen (Stichwort „familienfreundliche Kommune“) 

·  Förderung allein Erziehender 
·  mehr gemeinsame Aktionen für Eltern und Kinder, Jugendliche, Freizeitgestaltung für 

Familien 
·  Bildungsangebote für Eltern („Elternschule“, insbesondere im Mittelbereich Hechingen 

genannt) 
·   „Elternschule“ für Jugendliche, junge Erwachsene 
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8. Fazit  
 
Die Kinder- und Jugendarbeit im Zollernalbkreis ist gut aufgestellt. Sie kann die aktuellen 
Herausforderungen, die sich durch die veränderten Lebenssituationen der jungen Menschen 
und ihren Familien einstellen, aufnehmen. Die offene und verbandliche Jugendarbeit im Zol-
lernalbkreis erreicht eine hohe Anzahl von Kindern und Jugendlichen wie die Teilnahmezah-
len an Angeboten der Jugendarbeit und die Mitgliederzahlen zeigen. Der Sportkreis Zollerna-
nalb e. V. weist eine herausragend hohe Anzahl von Jugend-Mitgliedern aus und hat für die 
Jugendarbeit damit eine hohe Verantwortung. Jugendarbeit erreicht jedoch nicht alle Kinder 
und Jugendliche. Eigenständige selbstorganisierte Zusammenhänge gehören ebenso zur 
Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen. „Gerade, weil die rasante Ausdifferenzierung 
unseres Lebenskontextes einen hohen Anspruch an die Arbeit des/der Jugendreferen-
ten/innen stellt, ist es wichtig, die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nicht aus den 
Augen zu verlieren. Insofern bleibt eine wesentliche Aufgabe der Jugendreferenten/innen die 
Suche nach geeigneten Möglichkeiten der Partizipation (Partizipation = Ermöglichung sozia-
len Lernens)“14  
 
Die Träger der kommunalen Jugendarbeit orientieren sich mit ihren Zieldefinitionen und 
Standards an den Förderrichtlinien des Landkreises. Die Inhalte der Jugendarbeit werden 
durch die örtlichen Kinder- und Jugendbüros umgesetzt. Die differenzierte Befassung mit 
interkulturellen Lebenslagen und der Erwerb interkultureller Kompetenz ist für die Jugendrefe-
rent/innen und ihrer Kooperationspartner/innen eine Herausforderung. Die Vorstudie im Auf-
trag der ‚Stiftung Mensch’ der Sparkasse Zollernalb „Ansätze zur Förderung der Integration 
von Migrantinnen und Migranten im Zollernalbkreis“ erarbeitet von Helga Huber, Forschungs-
institut tifs e. V. , Tübingen im März 2008 gibt hierzu Impulse. Aktuell teilt der Kreisjugendring 
mit, dass seine Aktivitäten in Kooperation mit dem Arbeitskreis „Arbeit mit jugendlichen Aus-
siedlern und Aussiedlerinnen in Balingen“15 als beispielhaftes Projekt in die Datenbank „Fami-
lienfreundliche Kommune“ aufgenommen wurde. Know how ist im Landkreis vorhanden und 
kann in weiteren Projekten eingesetzt werden.  
 
Im Zollernalbkreis sind gemeinsame Fachtage und Fortbildungen ein qualitatives Merkmal 
der Jugendarbeit geworden. „Wie ticken Jugendliche?“ – Die aktuelle Sinus-Milieu-Studie 
U27 wäre dafür eine weitere interessante Thematik. Sie gibt Einblicke in die Lebenswelten 
junger Menschen und regt zur Reflexion an (s. Buchhinweis im Anhang). Als (Pflicht-) Lektüre 
ist sie all denen zu empfehlen, die sich mit der Wirklichkeit und der Zukunft von Kindern und 
Jugendlichen auseinandersetzen und neue Impulse für ihre Kinder- und Jugendarbeit wollen. 
Die Jugendstudie wendet sich gleichermaßen an ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen 
in der Jugendarbeit und ihre Kooperationspartner/innen (Schule, Schulsozialarbeit, Soziale 
Dienste, Beratungsstellen, etc).  
 
Es bietet sich an Fortbildungen für die professionelle Jugendarbeit im Zollernalbkreis in einem 
kreisweiten Fortbildungsprogramm zu bündeln und bestimmte Themen in modularer Form zu 
gestalten.  
 
Die kommunale Jugendarbeit ist heute ebenso wie die Arbeit der Verbände und Vereine Teil 
der kommunalen Jugendpolitik. Eventuelle Überschneidungen oder gemeinsame Schwierig-
keiten und Probleme können durch gegenseitige Information, Kooperation, Partizipation und 
Vernetzung gemeistert werden.  
 
 

                                            
14 KOMM, A. Kommunale Jugendarbeit in Baden-Württemberg. Handreichung, Juli 2000.  
15 Neue Bezeichnung „JUMI“ – Jugend-Migration-Integration 
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Über die Vernetzung der Kooperationsstrukturen in der Jugendarbeit hinausgehend ist die 
Vernetzung der Jugendarbeit mit weiteren präventiven Leistungen und Angeboten. 
 
Abbildung 12 
Beispiel „Netzwerk präventive Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Beispiel zeigt eine mögliche Vernetzungsstruktur für Arbeitsfelder auf der kommuna-
len Ebene auf. In lokalen Arbeitsgruppen - und auch in den Fachgesprächen im Rahmen der 
Jugendhilfeplanung zur Situation von Kindern und Jugendlichen im Landkreis - sind diese 
Arbeitsfelder interdisziplinär immer wieder zum Wohle von Kindern und Eltern erfolgreich tä-
tig.  
 
Bei abnehmenden Zahlen von Kindern und Jugendlichen im Verhältnis zur Gesamtbevölke-
rung ist es gerade für die Jugendarbeit wichtig, die erforderliche Unterstützung zu erhalten. 
Die Jugendphase und die Funktion der jungen Generation sind für die gesellschaftliche Ent-
wicklung ein wichtiger innovativer Faktor. „Werden wir Dinos? Der typische Zollernälbler ist 
42,9 Jahre alt“ hieß es kürzlich im Zollern-Alb-Kurier und „Junge Leute bei der Berufsorientie-
rung. Viele verlassen für Studium und Karriere den Kreis“. Es ist also wichtig, was der Land-
kreis mit seinen Städten und Gemeinden für Kinder, Jugendliche und Familien tut, wofür die 
Finanzmittel eingesetzt werden.  
Die demographische Entwicklung ist eher mit dem steigenden Alter und der Zunahme von 
Seniorinnen/Senioren im Bewusstsein denn mit einer Abnahme von Kindern und Jugendli-
chen. Vor diesem Hintergrund sollte auch zur Steuerung der Kinder- und Jugendarbeit - und 
anderer Leistungsbereiche der Jugendhilfe - eine differenzierte Befassung mit dem demogra-
phischen Wandel erfolgen. In der Gesamtschau ist die Abnahme der Jugendeinwohner/innen 
dokumentiert. Eine zentrale Zusammenstellung, evtl. in Form einer Broschüre, mit den we-
sentlichen Daten zur demographischen Entwicklung im Zollernalbkreis wäre hilfreich und 
könnte den interessierten ehren- und hauptamtlichen Kräften zur Verfügung gestellt werden.  
 
Die Sicherung und Verbesserung des heutigen Standards der Jugendarbeit ist wichtig, doch 
veränderte gesellschaftliche Bedingungen erfordern gleichzeitig den Auf – und Ausbau ande-
rer präventiver Angebote und Hilfen wie z. B. der Schulsozialarbeit und die Förderung der 
Erziehung in der Familie.  
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5. Exkurs Schulsozialarbeit – Schnittstelle Jugenda rbeit  
 
Schulsozialarbeit ist eine Form der Jugendsozialarbeit nach § 13 Kinder- und Jugendhilfege-
setz, SGB VIII. 
 
Die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule ist grundsätzlich vom Angebot der Schul-
sozialarbeit zu unterscheiden. Schulsozialarbeit wendet sich an die Schülerinnen und Schüler 
einer bestimmten Schule, d. h. auch an Kinder und Jugendliche, die nicht am Schulstandort 
wohnen.  
 
Kernaufgaben der Schulsozialarbeit  
Die Schulsozialarbeit hat sowohl präventiven wie auch intervenierenden Charakter. Schwer-
punkte der Arbeit sind  

·  die individuelle Beratung von Schülerinnen und Schülern bei Schwierigkeiten und 
Problemen, die sich im Schulalltag zeigen und daraus resultierende Einzelfallhilfe, 
z. B. Konflikte mit Mitschüler/innen, Mobbing, Schulverweigerung 

·  Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen, z. B. Projekte zur Förderung der 
Klassengemeinschaft, Förderung der Schülermitverantwortung 

·  die innerschulische und außerschulische Vernetzung, z. B. Zusammenarbeit mit dem 
Sozialen Dienst des Kreisjugendamtes, Polizei, Berufsberatung 

·  offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler, z. B. Schüler/innentreff, Schü-
ler/innen-Eltern-Café 

 
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung hat sich das Forum 2 des Jugendhilfeausschusses aus-
führlich mit konzeptionellen und finanziellen Aspekten der Schulsozialarbeit im Landkreis be-
fasst. Diese Inhalte sowie Definitionen und Leistungen der Schulsozialarbeit sind im Anhang 
in der Drucksache JHA Nr. 2/2009 zusammengestellt. Die Lebenssituation Schule ist insbe-
sondere unter Punkt 3.3 (S. 12) unter dem Blickwinkel Bildung – Schule/Ausbildung/Beruf mit 
den Erfahrungen und Einschätzungen von im Landkreis tätigen Fachkräften ausgeführt und 
sind in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen.  
 
5.1 Finanzierung - Standorte der Schulsozialarbeit im Zollernalbkreis 
Durch das Förderprogramm des damaligen Landeswohlfahrtsverbandes Württemberg-
Hohenzollern, LWV (heute Kommunalverband für Jugend und Soziales, KVJS) gewann 
Schulsozialarbeit nach großen Anfangsschwierigkeiten bereits mit Abschluss des Programms 
1999 außerordentliche Beachtung in Schulen und in der Jugendhilfe. In den Schuljahren 
1999/2000 bis 2004/2005 förderte das Land Baden-Württemberg die Einführung von Schul-
sozialarbeit; ab 2005/2006 fiel die Landesförderung weg. Die Finanzierung liegt seit dem bei 
den Kommunen.  
 
 
Tabelle 25  
Hauptamtliche Stellen in der Schulsozialarbeit im Z ollernalbkreis 
Stand 31.12.2008 
 
Stadt / Gemeinde Anstellungsträger Stellenumfang 

Albstadt Stadt         3,40 
Balingen Stadt         3,25 
Burladingen Freier Träger  Haus Nazareth         1,00 
Hechingen Freier Träger  Haus Nazareth         0,75 
Jungingen Freier Träger  Haus Nazareth         0,26 
Meßstetten Freier Träger  Diasporahaus Bietenhausen         0,50 
Rangendingen Freier Träger  Diasporahaus Bietenhausen         0,25 
Zollernalbkreis, Kreisschulen Freier Träger  ABA e. V.         2,25 
Summe: 6,65 Stellen kommunale / 5,01 freie Träger       11,66     (2006: 10,16) 
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Abbildung 7  
Anstellungsträger in der Schulsozialarbeit 
 
Anstellungsträger Schulsozialarbeit Anzahl in % 
Städte 2 25,0 
freier Träger Haus Nazareth 3 37,5 
freier Träger Diasporahaus Bietenhausen 2 25,0 
freier Träger ABA e. V. 1 12,5 
gesamt 8 100,0 

 
 
Ähnlich wie in der kommunalen Jugendarbeit (vergleiche Abbildung 6, S. 20) haben 
6 Kommunen (3 Städte, 2 Gemeinden, der Landkreis) freie Träger der Jugendhilfe mit der 
Durchführung der Schulsozialarbeit beauftragt. Die freien Träger fungieren als Anstellungs-
träger.  
Im Vergleich zur kommunalen Jugendarbeit ist die Verbreitung der Schulsozialarbeit im 
Landkreis gering. Hier sind die Anzahl und die Art der Schulen als Bezugsgröße zu setzen. 
Im Schuljahr 2008/2009 gab es im Zollernalbkreis 81 Schulen ohne die Gymnasien. Schulso-
zialarbeit ist für alle Schularten bedeutsam und für die Ganztagesschulentwicklung ein wichti-
ger konzeptioneller Baustein. In Ganztagesschulen kommen persönliche und familiäre Prob-
leme von Kindern und Jugendlichen noch viel mehr als in Teilzeitformen zum Ausdruck.  
 
Abbildung 8 
Standorte der Schulsozialarbeit im Zollernalbkreis,  Stand s. Legende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisjugendamt/Jugendhilfeplanung 
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5.2 Kooperation Jugendarbeit – Schule – Landesprogr amm „Jugendbegleiter“ 
 
Kooperationen mit der Schule werden im Rahmen der freien und der verbandlichen Jugend-
arbeit als sehr wichtig bewertet. Schulbezogene Angebote und die Angebote zum Übergang 
Schule/Beruf stehen zusammengefasst mit 82,6 % an erster Stelle in der Angebotspalette der 
kommunalen Kinder- und Jugendeinrichtungen. Sie sind ihre häufigsten regelmäßigen Ko-
operationspartner.  
Aus der verbandlichen Jugendarbeit kommt der Wunsch nach mehr Kontakten zu Schulen, 
wobei gleichzeitig die damit steigende zeitliche Inanspruchnahme problematisiert wird. Die 
Umsetzung des Landesprojekts „Jugendbegleiter“ wird als schwierig erachtet. Im Zoller-
nalbkreis gibt es 11 Modellschulen (s. nachstehende Tabelle 26). 
 
Im Informationsblatt „Der Jugendbegleiter in der verbandlichen Jugendarbeit“ der Kooperati-
onsfachstelle beim Landesjugendring Baden-Württemberg e. V. sind für das Jugendbeglei-
terprogramm die gesellschaftspolitischen Ziele genannt: 
 

·  „Zunächst gilt es, ganztägige Betreuungsangebote im schulischen Raum zu sichern 
und neu zu schaffen. 

·  Gleichzeitig soll die gemeinsame Arbeit aller für Kinder und Jugendliche Verantwor-
tung tragender Personen gestärkt und das Ehrenamt in den schulischen Lebensraum 
junger Menschen intensiv einbezogen werden.  

·  Schließlich wird die außerschulische Bildung Teil eines Gesamtbildungskonzeptes 
verbunden mit einem Angebot, zusätzliche Kompetenzen zu erwerben. 

·  Der Zugang der Schülerinnen und Schüler zur außerschulischen Jugendbildung und 
Jugendarbeit soll bewusst hergestellt werden.“ 

 
Tabelle 26 
Modellschulen „Jugendbegleiter“ im Zollernalbkreis,  Stand 12/2008 
 

Lfd.  
Nr. Stadt/Gemeinde  Schulen letzte  

Änderung 
Stunden und Angebotsfelder der  
Jugendarbeit 

1 Grund- und Hauptschule Frommern 11.06.2008 
40 Std./Woche 
berufsvorbereitende Kurse musisch/ 
sportliche Aktivitäten 

2 Realschule Frommern 26.11.2007 20 Std./Woche 
Arbeitswelt Kunst/Soziales/Kultur 

3 

Balingen 

Sichel-Schule 
Grund- und Hauptschule 05.03.2008 80 Std./Woche 

Sport/Soziales/Kultur 

4 Bisingen Realschule 29.09.2008 10 Std./Woche 
Musik/Medien/Arbeitswelt 

5 Grundschule 29.09.2008 5 Std./Woche 
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung 

6 
Burladingen 

Hauptschule 07.12.2007 30 Std./Woche 
Mittagsbetreuung/Sport/Berufsvorbereitung 

7 Witthauschule 
Grundschule 04.11.2008 30 Std./Woche 

Sport/Musik/Kunst 

8 Realschule 04.11.2008 30 Std./Woche 
Kunst/Sport/Soziales 

9 

Haigerloch 

Gymnasium 04.11.2008 30 Std./Woche 
Sport/Soziales/Kultur 

10 Rangendingen Joachim-Schäfer-Schule 
Grund- und Hauptschule 16.01.2008 25 Std./Woche 

Hausaufgabenbetreuung/Sport/Kultur 

11 Schömberg Grund- und Hauptschule 06.03.2008 
über 20 Std./Woche 
Sport, Kunst, Arbeitswelt, Mittags- und 
Hausaufgabenbetreuung 

 
Quelle: http:// www.jugendbegleiter.de 
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Kooperationsvereinbarungen, -verträge sind - soweit bekannt - mit Trägern der Jugendarbeit 
im Zollernalbkreis nicht abgeschlossen. Um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen von 
Jugendarbeit und Schule produktiv zu machen und zur Wahrung der Eigenständigkeit und 
Zuständigkeiten des jeweiligen Arbeitsfeldes, z. B.  

·  Ehrenamtliche und Hauptamtliche der Jugendarbeit als Partner/innen für Lehrkräfte im 
Bildungsbereich 

·  Schule als Ort formaler Bildung – Kinder- und Jugendeinrichtungen bzw. Angebote, 
Maßnahmen der Jugendhilfe als Orte non-formaler Bildung (und Familie, Gleichaltri-
ge, Medien als Orte und Gelegenheiten informeller Bildung)  

·  Freiwilligkeit – Verpflichtung 
·  Selbständigkeit - Aufsichtspflicht 
·  allgemeine Zugänglichkeit - Begrenzung auf Schüler/innen einer bestimmten Schule 
·  Jugendhilfegesetz – Schulgesetz 

 
ist die inhaltliche Verankerung von Kooperationsstrukturen in den Angeboten der Jugendar-
beit und in der Schule wesentlich.10 
 
5.3 Themenwünsche von Schüler/innen und Eltern 
Im Herbst 2008 fand in Albstadt ein Jugendgesundheitstag statt. Federführend waren die 
Arbeitsbereiche Gesundheitsförderung und Suchtprävention beim Gesundheitsamt des Zol-
lernalbkreises. Beteiligt waren zahlreiche Organisationen und Institutionen, darunter alle Alb-
städter Schulen, die Schulsozialarbeit und die Jugendarbeit. Im Vorfeld des Jugendgesund-
heitstages wurden rund 1450 Fragebögen an Schülerinnen und Schüler in Haupt- und Real-
schulen verteilt, um Wünsche zu Themen und Angebotsformen zu erfahren. Mehrfachnen-
nungen waren möglich. Der Rücklauf beträgt 1113 Fragebögen (77 %), geantwortet haben 
563 Mädchen und 550 Jungen, die Mehrzahl im Alter zwischen 11 und 15 Jahren. Derselbe 
Fragebogen wurde an Eltern weitergegeben; es kamen 849 Fragebögen zurück. Die The-
menwünsche der Jungen und Mädchen und der Eltern geben über den Gesundheitstag hin-
aus auch interessante Hinweise zu möglichen Projekten der Jugendarbeit. 11 
 
Abbildung 9 
Themen der Eltern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* nach den Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen zur Jugendgesund-

heitsuntersuchung („Vorsorgeuntersuchung“ seit 1998) 

                                            
10 Das Staatliche Schulamt Albstadt ist in diesem Zusammenhang, neben der einzelnen Schule, auch 
für die Träger der Jugendarbeit Ansprechpartner 
11 Graphiken aus: Graf, Ute/Huber, Josef. Projektdokumentation Jugendgesundheitstag 2008 in Alb-
stadt. Landratsamt Zollernalbkreis, Gesundheitsamt – Gesundheitsförderung/Suchtprävention  

* 
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Abbildung 10 
Themen Mädchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Vergleich der gewählten Themen ist bei Mädchen und Jungen und den Eltern ein Un-
terschied im Ranking festzustellen:  

·  Bei den Mädchen gibt es ein klares Votum zur Schönheit. Insgesamt ist festzustellen, 
dass die Mädchen ein breiteres Interesse an den Themen haben (s. absolute Zahlen).  

·  Bewegung ist für Jungen wichtiger und Suchtthemen interessieren sie erster Stelle.  
·  Die Eltern bewerten den Bereich Gewalt/Konfliktlösung in einem hohen Maße. 

 
 
Abbildung 11 
Themen Jungen 
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6. Übergreifende Einrichtungen für die Jugendarbeit  im Zollernalbkreis 
 
Nach § 2 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) zählen die Angebote der Jugendarbeit, 
der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - §§ 11 – 14 
SGB VIII – zu den Leistungen der Jugendhilfe. Gemäß § 11 SGB VIII sind junge Menschen 
die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung 
zu stellen. Die Pflichtaufgabe der Jugendarbeit kann auf andere freie und öffentliche Träger – 
Städte und Gemeinden, Gemeindeverbände – übertragen werden. 
 
Profil und Funktion des Zollernalbkreis Jugendrings e. V. und der Kreisjugendpflege sind in 
den Drucksachen für den Jugendhilfeausschuss, s. Anlage) bereits ausgeführt. Die nachste-
henden Kurzbeschreibungen sind für den Gesamtzusammenhang nochmals aufgenommen.  
 
6.1 Der Zollernalbkreis Jugendring e. V.  
 
Der Zollernalbkreis Kreisjugendring e. V. ist eine traditionsreiche Arbeitsgemeinschaft der 
Jugendverbände und Jugendgemeinschaften im Landkreis. Das Jahresprogramm zeigt die 
vielseitige Arbeit auf. Als zentrale Aufgaben sind die Jugendpolitik, internationale Jugendbe-
gegnungen und Jugendfreizeiten, Studienreisen, aber auch Qualifizierungsmaßnahmen in 
Form von Kursen, Seminaren und Fachtagungen zu sehen.  
Durch den Landkreis wird die Stelle des hauptamtlichen Geschäftsführers seit 1991 bezu-
schusst. Im Haushaltsplan 2009 sind zu diesem Zweck 48.000 Euro veranschlagt. Daneben 
erhält der Kreisjugendring zur Weiterleitung an seine Mitgliedsverbände aktuell 28.000 Euro.  
 
Die Arbeit des Kreisjugendrings, seine Strukturen und seine übergreifende Funktion wirken 
sich prägend auf die Gestaltung der Jugendarbeit im Landkreis aus.  
 
Der Jugendhilfeausschuss des Zollernalbkreises hat sich wiederholt mit den Aufgaben und 
der Finanzierung des Kreisjugendringes befasst. Die Empfehlungen aus dem Forum 3 des 
Jugendhilfeausschusses, das sich im Rahmen der Jugendhilfeplanung im Schwerpunkt mit 
diesen Themen befasst hat, werden in Punkt 7 der Gesamtschau dargelegt.  
 
6.2 Die Kreisjugendpflege 
 
Zur Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben besteht seit 1973 das Sachgebiet „Jugendpfle-
ge“ im Kreisjugendamt. Die Aufgaben der Kreisjugendpflege werden jährlich in Tätigkeitsbe-
richten dokumentiert. Aktuell sind es die Schwerpunkte: Netzwerkarbeit, Schnittstellenarbeit, 
Fachberatung, Fortbildung und Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz, Jugendberatung 
und Familienkontakte, Freizeitpädagogik und Jugendbildung.  
Durch den Landkreis werden die Stelle des Jugendpflegers (100 %) und eine Stelle im Sekre-
tariat der Jugendpflege (100 %) sowie Sachmittel mit 17.00 Euro finanziert. Die Arbeit der 
Kreisjugendpflege und seine übergreifende Funktion wirken sich prägend auf die Gestaltung 
der Jugendarbeit im Landkreis aus. 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Zollernalbkreises wird regelmäßig und ausführlich über die 
Aufgaben und die Tätigkeit der Kreisjugendpflege informiert. Die Empfehlungen aus dem Fo-
rum 4 des Jugendhilfeausschusses, das sich im Rahmen der Jugendhilfeplanung im Schwer-
punkt mit dem Anforderungs- und Leistungsprofil der Kreisjugendpflege befasst hat, werden 
in Punkt 7 der Gesamtschau ausgeführt.  
 
Hinweis 
Eine Vereinbarung zur Kooperation von Kreisjugendring und Kreisjugendpflege besteht nicht.  
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